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Vorwort

Das Wehrrecht in Deutschland ist ein spezialisiertes Teilgebiet des Öffentlichen

Rechts, das alle rechtlichen Normen umfasst, welche die Organisation, Aufgaben

und Angehörigen der Bundeswehr betreffen. Es regelt das Dienstverhältnis der

Soldatinnen und Soldaten, die Wehrpflicht sowie die Verteidigungsfähigkeit der

Bundesrepublik Deutschland insgesamt in zahlreichen Gesetzen, Verordnungen

und weiteren Vorschriften. Zum Wehrrecht gehört eine Vielzahl von Gesetzen

und Vorschriften, die als „Wehrverfassung“ die militärische Ordnung regeln.

Hierzu zählen insbesondere das Soldatenrecht mit den Regeln für Berufssolda-

tinnen und -soldaten, Soldatinnen und Soldaten auf Zeit und freiwilligen Wehr-

dienstleistende. Es umfasst Rechte, Pflichten, Besoldung, Arbeitszeit und die

soziale Absicherung der Soldatinnen und Soldaten. Nach dem Aussetzen der

Wehrpflicht im Jahre 2011 erfasst das Wehrpflichtrecht und das Reservistenrecht

alle Regelungen zur Aussetzung und Reaktivierung der Wehrpflicht, der Muste-

rung, der Erfassung, der Beorderung als Reservistin oder Reservist und des

Rechts der Reservistinnen und Reservisten allgemein. Das Wehrdisziplinarrecht

und das Wehrstrafrecht sind für Soldatinnen und Soldaten und Reservistinnen

und Reservisten genauso von Bedeutung, wie alle Regelungen zur Inneren Füh-

rung, die prägend für den „Staatsbürger in Uniform“ sind. Durch das Gesetz zur

Modernisierung des Wehrdienstes (WDModG) sind umfassende Änderungen in

zahlreichen Gesetzen und Verordnungen erfolgt, um das Wehrdienstsystem in

Deutschland zeitgemäß und effizient zu gestalten. Die vorliegende Sammlung

wehrrechtlicher Gesetze, Verordnungen und weiterer Regelungen beinhaltet

diese Änderungen und stellt somit eine aktuelle Zusammenstellung aller not-

wendigen Vorschriften dar, die in diesem immer relevanter werdenden Teilgebiet

des Öffentlichen Rechts benötigt werden.

Das in dieser Sammlung berücksichtigte Wehrdienstmodernisierungsgesetz

führt unter anderem zu Änderungen im Wehrpflichtgesetz (WPflG) durch die

Wiedereinführung der verpflichtenden Erfassung und Musterung. Die Bundesre-

gierung kann per Rechtsverordnung die Einberufung zum Grundwehrdienst ak-

tivieren. Es beinhaltet neue Regelungen zur Datenverarbeitung und Übermitt-

lung durch Behörden und eine Modernisierung des Wehrersatzwesens. Das

Zivildienstgesetz (ZDG) und das Kriegsdienstverweigerungsgesetz (KDVG) wer-

den an den neuen Wehrdienst mit seinen verpflichtenden Bestandteilen ange-

passt. Zugleich wird das Soldatengesetz (SG) hinsichtlich des freiwilligen Wehr-

dienstes überarbeitet und unter anderem kurze Dienstzeiten als „Soldat auf Zeit“

eingeführt. Zahlreiche Anpassungen erfolgen mit Blick auf die Attraktivität des

„Arbeitgebers Bundeswehr“ und die gestrafften Zuständigkeiten und Begriffen

unter anderem im Wehrsoldgesetz (WSG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG),

Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPlSchG) oder in

Verordnungen, wie zum Beispiel zur Berufsförderung. Abschließend bringt das

Wehrdienstmodernisierungsgesetz zahlreiche weitere Anpassungen mit sich,

zum Beispiel im Bundesmeldegesetz, Arbeitssicherstellungsgesetz, Einkommen-

steuergesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Sozialgesetzbücher oder dem Kindergeld-

und Elterngeldregelungen.
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Vorwort

Wer sich aktuell den Herausforderungen einer modernen Sicherheitspolitik im

Sinne der Gesamtverteidigung vor dem Hintergrund des Rechts stellen muss,

benötigt einen Überblick über die relevanten Normen in aktueller Form. Die

vorliegende Sammlung soll hierzu einen Beitrag leisten. Die Struktur orientiert

sich dabei zum einen an der Reihenfolge des individuellen Kontakts zum Wehr-

recht von Soldatinnen und Soldaten von der Einstellung, über den Dienst, der

Berufsförderung, bis zum Ausscheiden und den Übergang zur Reserve. Gleich-

zeitig berücksichtigt es die typischen Fragestellungen von Soldatinnen und Sol-

daten und Reservistinnen und Reservisten.

Verzichtet wurde in der Sammlung auf das Recht der EU, europarechtliche und

internationale völkerrechtliche Verträge oder völkerrechtliche Grundsätze. Sie

stellen einen eigenständigen Bereich mit dar, der zwar viel mehr Aufmerksam-

keit erhalten sollte, für das vorliegende Wehrrecht aber den Rahmen sprengen

würde.

Das Wehrrecht vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung der Bündnis-

und Landesverteidigung stellt einen immer relevanten Teilbereich des Öffentli-

chen Rechts dar, der mir der aktuellen Sammlung transparent und leicht zugäng-

lich zusammengefasst wird.

Köln, im März 2026 Patrick Ernst Sensburg
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Einleitung

Das Wehrrecht als Teilgebiet des Öffentlichen Rechts ist nicht in einem oder

wenigen Gesetzen zu erfassen. Es findet sich weit verstreut in zahlreichen Geset-

zen, Verordnungen und Regelungen. Darüber hinaus prägen eine Vielzahl von

nationalen Vorschriften oder Weisungen und internationale Vereinbarungen, wie

den „Rules of engagement“ das Wehrrecht. Das Wehrrecht regelt nicht nur die

Rechtsstellung der Soldatinnen und Soldaten national, sondern ist im Einsatzfall

auch durch strikte internationale Normen definiert. Das Wehrrecht lässt sich

somit zum einen in das interne Organisationsrecht und das externe Einsatz- und

Völkerrecht unterteilen. Zum anderen kann es auch nach den unterschiedlichen

Ebenen in Völkerrecht, Verfassungsrecht, die gesetzlichen Grundlagen und die

Verordnungen und die internen Dienstvorschriften und Weisungen unterteilt

werden. Zugleich lassen sich die einzelnen Bereiche nach Themengruppen zu-

sammenfassen, zum Beispiel nach dem humanitären Völkerrecht, dem Wehrver-

fassungsrecht nach dem Grundgesetz, den Rechten und Pflichten von Soldatin-

nen und Soldaten mit der Wehrdisziplinarordnung (WDO) und dem Wehrstraf-

gesetz (WStG) oder der Wehrpflicht und dem Reservedienst. Gerade dieser Eintei-

lung folgt die vorliegende Gesetzessammlung, um eine Systematik nach

Lebenssituationen zu entwickeln. Das Wehrrecht soll von der Einstellung als Sol-

datin oder Soldat, über den Dienst, der Berufsförderung, bis zum Ausscheiden

und den Übergang zur Reserve mit allen Rechten und Pflichten dargestellt wer-

den. Eine Gesamtdarstellung des Wehrrechts würde aber noch viel mehr beinhal-

ten und Handbüchern
1

oder unterschiedlichen Sammlungen zum nationalen

Recht, dem humanitären Völkerrecht oder Zusammenstellungen, wie dem „San-

remo Handbook on the Rules of Engagement (RoE)“ vorbehalten bleiben. In

dieser Einleitung soll daher nur der Rahmen skizziert werden, in dem sich die

vorliegende Sammlung des Wehrrechts bewegt.

Das (humanitäre) Völkerrecht

Das Völkerrecht setzt den Rahmen, in dem militärische Gewalt von der Völker-

gemeinschaft als akzeptabel toleriert wird. Man unterscheidet dabei zum einen

das Ius ad bellum, also das Recht zum Führen eines Krieges. Art. 2 Ziff. 4 UN-

Charta verbietet in diesem Rahmen grundsätzlich die Anwendung von Gewalt,

also das Führen eines Krieges, insbesondre zur Durchsetzung eigener politischer

Interessen. Ausnahmen bestehen nur zur Selbstverteidigung oder bei einem

Mandat des UN-Sicherheitsrates. Unter diesen Voraussetzungen besteht das

Recht zum Führen eines Krieges. Die Bündnis- und Landesverteidigung ist somit

prima facie vom Ius ad bellum erfasst und gerechtfertigt.

Zum andern betrifft das Ius in bello, also das Recht im Krieg, alle Regelungen,

die einen Krieg so „human“, wie nur möglich machen sollen. Sobald ein bewaff-

neter Konflikt besteht, greift das humanitäre Völkerrecht. Es gilt universell für

alle Konfliktparteien und bindet sie an vier fundamentale Prinzipien gebunden:

(a) Das Unterscheidungsgebot: Es muss strikt zwischen Kombattanten (legalen

1 Raap, Ch., Handbuch Wehrrecht, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2. Auflage 2025
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Kämpfern) und Zivilpersonen unterschieden werden. (b) Die Verhältnismäßig-

keit: Der militärische Vorteil eines Angriffs darf nicht in einem krassen Missver-

hältnis zu den erwarteten zivilen Schäden stehen. (c) Die Militärische Notwen-

digkeit: Gewalt darf nur angewendet werden, um ein legitimes militärisches Ziel

zu erreichen. (d) Die Vermeidung unnötigen Leidens: Der Einsatz bestimmter

Waffen (z. B. chemische Waffen) oder Methoden ist untersagt.

Die wesentlichen Rechtsquellen des humanitären Völkerrechts sind das Haager

Abkommen und die Genfer Konventionen. Während das Haager Recht insbe-

sondere Regeln zur Kriegsführung kodifiziert hat, enthalten die Genfer Konven-

tionen im Kern Vorschriften zum Schutz von Verwundeten, Kriegsgefangenen

und Zivilisten in bewaffneten Konflikten. Zu diesen als historisch zu bezeich-

nenden Rechtsquellen, sind in den letzten Jahrzehnten das Umweltkriegsüber-

einkommen (1977), das VN-Waffenübereinkommen (1980), das Chemiewaffen-

übereinkommen (1993), das Ottawa-Abkommen über das Verbot von

Personenminen (1997) und das Übereinkommen über Streumunition (2008)

hinzugetreten. Ebenfalls militärisch relevant ist das Haager Übereinkommen

zum Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten (1954) sowie dessen

zwei Protokolle. Das sogenannte „Blue Shield“ symbolisiert die völkerrechtliche

Verpflichtung der Konfliktparteien solche Kulturgüter von nationaler Bedeutung

zu respektieren und zu schützen. Viele Vorschriften der genannten Abkommen

stellen heute Völkergewohnheitsrecht dar, das alle Staaten zu respektieren haben.

Dies zeigt, wie wichtig im humanitären Völkerrecht, neben dem geschriebenen

Vertragsrecht, auch das Völkergewohnheitsrecht ist. Das humanitäre Völkerge-

wohnheitsrecht ist vor allem für die nicht-internationalen bewaffneten Konflikte

bedeutsam, da für diese bislang weniger völkervertragsrechtliche Regelungen

bestehen.

Das Wehrverfassungsrecht des Grundgesetzes

Die dargestellten völkerrechtlichen Regeln sind gem. Art. 25 GG unmittelbarer

Bestandteil des Bundesrechts und gehen sogar einfachgesetzlichen Regelungen

vor. Insbesondere das humanitäre Völkerrecht ist somit unmittelbar geltendes

Recht und in Deutschland von allen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr

in bewaffneten Konflikten zu beachten, so z. B. bei der Landesverteidigung auf

dem eigenen Territorium der Bundesrepublik Deutschland oder in der Bündnis-

verteidigung z. B. an der NATO-Ostflanke.

Bereits Art. 24 Abs. 2 GG ermöglicht es der Bundesrepublik Deutschland, sich

in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, wie der NATO, einzuordnen,

um den Frieden zu sichern. Der Bund kann hierbei in die Beschränkungen sei-

ner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in

Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.

Art. 12a GG regelt die militärischen und zivilen Dienstpflichten im Sinne einer

Gesamtverteidigung und verankert die Wehrpflicht für Männer ab 18 Jahren im

Grundgesetz. Er wurde im Rahmen der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr

2011 nicht angetastet und bildet nun die Grundlage für den „neuen Wehrdienst“

und unter anderem für die verbindliche Erfassung und Musterung. Er bildet

die verfassungsrechtliche Grundlage für den Dienst in der Bundeswehr, in der

Bundespolizei und den Zivilschutzverbänden.
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Art. 17a GG erlaubt es, bestimmte Grundrechte, wie die Meinungsfreiheit oder

das Versammlungsrecht, für Angehörige der Streitkräfte während der Zeit des

Dienstes gesetzlich einzuschränken.

Im Gegenzug statuiert Art. 45b GG einen Wehrbeauftragten als Hilfsorgan des

Bundestages zum Schutz der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten, was

den Charakter der Bundeswehr als Parlamentsarmee unterstreicht.

Gemäß Art. 87a GG stellt der Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf. Als „Parla-

mentsarmee“ unterliegt die Bundeswehr der Kontrolle durch den Deutschen

Bundestag. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation

müssen sich bereits aus dem Haushaltsplan ergeben. In Art. 87a Abs. 1a GG

wurde die Möglichkeit eines Sondervermögens zur Stärkung der Bündnis- und

Verteidigungsfähigkeit eingefügt, die aktuell die Anstrengungen insbesondere

zum materiellen Aufwuchs der Bundeswehr verfassungsrechtlich absichert.

Art. 87a Abs. 2 GG gewährt den Streitkräften im Verteidigungsfall und im Span-

nungsfall die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsre-

gelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages

erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften hiernach im Verteidigungsfall

und im Spannungsfall der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung poli-

zeilicher Maßnahmen übertragen werden. Heute ist es selbstverständlich, dass

die Streitkräfte dabei mit den zuständigen Behörden zusammenwirken. Der An-

teil der militärischen Seite ist dabei im Operationsplan Deutschland zusammen-

gefasst. Er führt zentrale militärischen Bestandteile der Landes- und Bündnisver-

teidigung mit den notwendigen zivilen Unterstützungsleistungen zusammen.

Art. 87b GG regelt die zivile Verwaltung der Bundeswehr. Die Bundeswehrver-

waltung ist für das Personalwesen, die Beschaffung von Rüstungsgütern und die

Infrastruktur zuständig, was eine zivile Kontrolle und Organisation innerhalb

des Verteidigungsapparats sicherstellt. Gem. Art. 87b Abs. 1 Satz 4 GG bedürfen

Gesetze außerhalb des Personalwesens, soweit sie die Bundeswehrverwaltung zu

Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen, der Zustimmung des Bundesrates.

Nach Art. 65a GG hat der Bundesminister für Verteidigung die Befehls- und

Kommandogewalt über die Streitkräfte. Gem. Art. 115b GG geht die Befehls-

und Kommandogewalt im Verteidigungsfall auf den Bundeskanzler über.

Art. 115a GG definiert daher zuvor, unter welchen Voraussetzungen der Bundes-

tag mit Zustimmung des Bundesrates den Verteidigungsfall feststellt – nämlich

bei einem bewaffneten Angriff auf das Bundesgebiet.

Dieser Überblick zeigt bereits, wie stark das historisch gewachsene Verfassungs-

recht das Wehrrecht insgesamt prägt. Die detaillierte Ausgestaltung erfährt es

aber durch das einfachgesetzliche Recht und weiterer Vorschriften.

Das Wehrrecht unterhalb des Verfassungsrechts

Zahlreiche Gesetze und untergesetzliche Normen prägen das deutsche Wehr-

recht. Eingeschlossen sind Gesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse und Dienstvor-

schriften. Vom Soldatengesetz (SG) über die Wehrdisziplinarordnung (WDO)

und das Wehrpflichtgesetz (WPflG) bis zum Reservistengesetz (ResG).

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes (WDModG) wird das

Wehrdienstsystem in Deutschland grundlegend neu aufgestellt. Mit der Ausset-

zung der verpflichtenden Einberufung zum Grundwehrdienst durch das Wehr-

rechtsänderungsgesetz des Jahres 2011 sind auch die Strukturen für eine Wehrer-
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fassung, Musterung und Einberufung zum Grundwehrdienst, insbesondere die

52 Kreiswehrersatzämter, weggefallen. Obwohl die auf Artikel 12a GG und dem

Wehrpflichtgesetz (WPflG) beruhende Wehrpflicht für deutsche Männer als po-

tenzielle Verpflichtung immer weiter bestand, fehlen weitgehend alle nötigen

Daten hinsichtlich der jeweils der Wehrpflicht unterfallenden Geburtsjahrgänge

und deren Bereitschaft sowie ihrer Fähigkeiten für einen Wehrdienst. Aktuell

verfügt die Bundeswehr nicht über ausreichende Daten darüber, wer im Falle

eines Wiederauflebens der Wehrpflicht herangezogen werden kann, wie geeignet

die Männer sind und welche Qualifikationen sie haben. Vor diesem Hintergrund

schafft das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes (WDModG) neue Struk-

turen für den freiwilligen und verpflichtenden Dienst, passt zahlreiche Sozial-,

Arbeits- und Steuerregelungen an und sorgt für eine zeitgemäße Datenverarbei-

tung und Verwaltungsstruktur. Ziel ist ein flexibles, rechtssicheres und sozial

abgesichertes Wehrdienstsystem für die Zukunft. Das Gesetz zur Modernisierung

des Wehrdienstes (WDModG) ändert damit zahlreiche Vorschriften, so dass es

dringend erforderlich ist, eine aktuelle wehrrechtliche Vorschriftensammlung

zusammenzustellen. Da im Falle einer verpflichtenden Heranziehung auch das

Recht der Kriegsdienstverweigerung (KDV) wieder praktische Relevanz erhalten

wird, ist auch dieses in aktueller Form darzustellen. Wehrpflichtigen muss die

Gelegenheit gegeben werden, ihr Grundrecht aus Artikel 4 Absatz 3 GG frühzei-

tig und effektiv wahrzunehmen. Der Gesetzentwurf sieht daher entsprechende

Anpassungen im Kriegsdienstverweigerungsgesetz vor, die sich auch in dieser

Sammlung wiederfinden.

Weitere Anpassungen im Zivildienstgesetz sind zu erwarten. Ebenso werden die

Strukturen der Reserve nach der neuen Strategie der Reserve angepasst werden

müssen, was zu weiteren Änderungen im Reservistengesetz (ResG) führen wird.

Bezüglich des so wichtigen Wehrrechts bedeutet dies, dass wir mit diesem Teil

des Öffentlichen Rechts einen der dynamischsten Bereiche haben, der ein Arbei-

ten mit einer aktuellen Sammlung erfordert – gerne ergänzt z. B. mit einem

Handbuch zum Wehrrecht.
2

2 Raap, Ch., Handbuch Wehrrecht, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2. Auflage 2025
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1.1 Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 94) geändert
worden ist.

Art. 4

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 12a

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den
Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet
werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu
einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die
Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die
Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Mög-
lichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den
Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.
(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen
sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu
zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes
der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Auf-
gaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Ar-
beitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versor-
gung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in
Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zuläs-
sig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustel-
len.
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sani-
täts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht
auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten acht-
zehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie
dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3
nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung
auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten
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erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme
an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit
keine Anwendung.
(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2
genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur
Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs
oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 ent-
sprechend.

Art. 17a

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß für die Ange-
hörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder
Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äu-
ßern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der
Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das
Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubrin-
gen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung
dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.

Art 24

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtun-
gen übertragen.
(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfül-
lung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bun-
desregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kol-
lektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheits-
rechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwi-
schen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen
über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichts-
barkeit beitreten.

Art. 35

(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und
Amtshilfe.
(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtun-
gen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die
Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem
besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder,
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Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes
und der Streitkräfte anfordern.
(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines
Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erfor-
derlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Län-
dern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der
Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundes-
regierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im übrigen
unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.

Art. 45a

(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und ei-
nen Ausschuß für Verteidigung.
(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersuchungsaus-
schusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angele-
genheit zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen.
(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung.

Art. 45b

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung
der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter des Bundestages beru-
fen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 65a

(1) Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über
die Streitkräfte.
(2) (weggefallen)

Art. 87a

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und
die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.
(1a) Zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit kann der Bund ein Son-
dervermögen für die Bundeswehr mit eigener Kreditermächtigung in Höhe von ein-
malig bis zu 100 Milliarden Euro errichten. Auf die Kreditermächtigung sind Arti-
kel 109 Absatz 3 und Artikel 115 Absatz 2 nicht anzuwenden. Das Nähere regelt ein
Bundesgesetz.
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit die-
ses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.
(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis,
zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, so-
weit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann
den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Ob-
jekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; die
Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.
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(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung,
wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte
sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der
Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei
der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen.
Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundes-
rat es verlangen.

Art. 87b

(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Ver-
waltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der
unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte. Aufgaben der Beschädig-
tenversorgung und des Bauwesens können der Bundeswehrverwaltung nur durch
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden.
Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bundes-
wehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen; das gilt nicht für Ge-
setze auf dem Gebiete des Personalwesens.
(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließlich des Wehr-
ersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des
Bundesrates bestimmen, daß sie ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung
mit eigenem Verwaltungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes
ausgeführt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage des Bun-
des ausgeführt, so können sie mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß
die der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden auf
Grund des Artikels 85 zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbe-
hörden übertragen werden; dabei kann bestimmt werden, daß diese Behörden beim
Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1 nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedürfen.

Art. 115b

Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandoge-
walt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.
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1.2 Gesetz über die Rechtsstellung der
Soldaten (Soldatengesetz – SG)

Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I
S. 1482), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026
I Nr. 7) geändert worden ist.

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt Gemeinsame Vorschriften
1. Allgemeines
§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Dauer des Wehrdienstverhältnisses; Dienstzeitberechnung
§ 3 Ernennungs- und Verwendungsgrundsätze
§ 4 Ernennung, Dienstgradbezeichnungen, Uniform
§ 4a (weggefallen)
§ 5 Gnadenrecht
2. Pflichten und Rechte der Soldaten
§ 6 Staatsbürgerliche Rechte des Soldaten
§ 7 Grundpflicht des Soldaten
§ 8 Eintreten für die demokratische Grundordnung
§ 9 Eid und feierliches Gelöbnis
§ 10 Pflichten des Vorgesetzten
§ 11 Gehorsam
§ 12 Kameradschaft
§ 13 Wahrheit
§ 14 Verschwiegenheit
§ 15 Politische Betätigung
§ 16 Verhalten in anderen Staaten
§ 17 Verhalten im und außer Dienst
§ 17a Gesunderhaltungspflicht und Patientenrechte
§ 18 Gemeinschaftsunterkunft und Gemeinschaftsverpflegung
§ 19 Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken, Herausgabe-

und Auskunftspflicht
§ 20 Nebentätigkeit
§ 20a Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst
§ 21 Vormundschaft und Ehrenämter
§ 22 Verbot der Ausübung des Dienstes
§ 23 Dienstvergehen
§ 24 Haftung
§ 25 Wahlrecht; Amtsverhältnisse
§ 26 Verlust des Dienstgrades
§ 27 Laufbahnvorschriften
§ 27a Dienstliche Beurteilung; Verordnungsermächtigung
§ 27b Referenzgruppen; Verordnungsermächtigung
§ 28 Urlaub
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§ 28a Urlaub bis zum Beginn des Ruhestandes
§ 29 Personalakte
§ 29a Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten
§ 29b Datenverarbeitung durch und Datenübermittlung an Feldjäger
§ 29c Gesundheitsakte
§ 29d Personalaktenführende Stelle
§ 29e Aufbewahrung von Personalakten
§ 29f Befugtes Offenbaren von Privatgeheimnissen
§ 30 Geld- und Sachbezüge, Versorgung
§ 30a Teilzeitbeschäftigung, Familienpflegezeit und Pflegezeit
§ 30b Zusammentreffen von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung
§ 30c Arbeitszeit
§ 30d Höchstzulässige Arbeitszeit bei bestimmten Tätigkeiten
§ 31 Fürsorge
§ 31a Zahlung durch den Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen
§ 31b Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B
§ 31c Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1
§ 32 Dienstzeitbescheinigung und Dienstzeugnis
§ 33 Staatsbürgerlicher und völkerrechtlicher Unterricht
§ 34 Beschwerde
§ 35 Beteiligungsrechte der Soldaten
§ 35a Beteiligung an der Gestaltung des Dienstrechts
§ 36 Seelsorge
Zweiter Abschnitt Rechtsstellung der Berufssoldaten und der Soldaten auf

Zeit
1. Begründung des Dienstverhältnisses
§ 37 Voraussetzung der Berufung
§ 38 Hindernisse der Berufung
§ 39 Begründung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten
§ 40 Begründung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit
§ 41 Form der Begründung und der Umwandlung
2. Beförderung
§ 42 Form der Beförderung
3. Beendigung des Dienstverhältnisses
a) Beendigung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten
§ 43 Beendigungsgründe
§ 44 Eintritt und Versetzung in den Ruhestand
§ 45 Altersgrenzen
§ 45a Umwandlung
§ 46 Entlassung
§ 47 Zuständigkeit, Anhörungspflicht und Fristen bei der Entlassung
§ 47a Besondere Verfahrensvorschriften für die Entlassung nach § 46 Absatz 2a
§ 48 Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten
§ 49 Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines Berufs-

soldaten
§ 50 Versetzung in den einstweiligen Ruhestand
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§ 51 Wiederverwendung
§ 51a (weggefallen)
§ 52 Wiederaufnahme des Verfahrens
§ 53 Verurteilung nach Beendigung des Dienstverhältnisses
b) Beendigung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit
§ 54 Beendigungsgründe
§ 55 Entlassung
§ 56 Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines Solda-

ten auf Zeit
§ 57 Wiederaufnahme des Verfahrens, Verurteilungen nach Beendigung des

Dienstverhältnisses
Dritter Abschnitt Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz; Reservewehr-

dienstverhältnis; freiwilliger Wehrdienst als besonderes
staatsbürgerliches Engagement

1. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
§ 58 Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
2. Reservewehrdienstverhältnis
§ 58a Reservewehrdienstverhältnis
3. Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement; Da-

tenverarbeitung
§ 58b Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement
§ 58c Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informati-

onsmaterial
§ 58d Beratung und Untersuchung
§ 58e Verpflichtung
§ 58f Status
§ 58g Dienstantritt
§ 58h Beendigung des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b
§ 58i Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung
Vierter Abschnitt Dienstleistungspflicht
1. Umfang und Arten der Dienstleistungen
§ 59 Personenkreis
§ 60 Arten der Dienstleistungen
§ 61 Übungen
§ 62 Besondere Auslandsverwendungen
§ 63 Hilfeleistungen im Innern
§ 63a Hilfeleistungen im Ausland
§ 63b Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereit-

schaft
2. Dienstleistungsausnahmen
§ 64 Dienstunfähigkeit
§ 65 Ausschluss von Dienstleistungen
§ 66 Befreiung von Dienstleistungen
§ 67 Zurückstellung von Dienstleistungen
§ 68 Unabkömmlichstellung
3. Heranziehungsverfahren
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§ 69 Zuständigkeit
§ 69a Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen
§ 70 Verfahren
§ 71 Ärztliche Untersuchung, Anhörung
§ 72 Heranziehung von ungedienten Dienstleistungspflichtigen
§ 73 Heranziehung von gedienten Dienstleistungspflichtigen
4. Beendigung der Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
§ 74 Beendigung der Dienstleistungen
§ 75 Entlassung aus den Dienstleistungen
§ 76 Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
5. Überwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht
§ 77 Dienstleistungsüberwachung; Haftung
§ 78 Aufenthaltsfeststellungsverfahren
§ 79 Vorführung und Zuführung
6. Verhältnis zur Wehrpflicht
§ 80 Konkurrenzregelung
Fünfter Abschnitt Dienstliche Veranstaltungen

§ 81 Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen
Sechster Abschnitt Rechtsschutz
1. Rechtsweg
§ 82 Zuständigkeiten
2. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte nach dem Vierten

Abschnitt
§ 83 Besondere Vorschriften für das Vorverfahren
§ 84 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
§ 85 Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage
Siebter Abschnitt Sonderregelungen, Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvor-

schriften

§ 86 Bußgeldvorschriften
§ 87 Einstellung von anderen Bewerbern
§ 88 Entlassung von anderen Bewerbern
§ 89 Mitteilungen in Strafsachen
§ 90 Organisationsgesetz
§ 91 Aufwuchs des aktiven militärischen Personals und der Reserve
§ 91a Bericht über den Aufwuchs des militärischen Personals und der Reserve
§ 92 Übergangsvorschrift für die Laufbahnen
§ 93 Verordnungsermächtigungen
§ 94 Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes vom 24. Februar

1983 (BGBl. I S. 179)
§ 95 Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes vom 6. Dezember

1990 (BGBl. I S. 2588)
§ 96 Übergangsvorschrift aus Anlass des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
§ 97 Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes vom 19. Dezem-

ber 2000 (BGBl. I S. 1815)
§ 98 Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrrechtsänderungsgesetzes 2011
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§ 99 Übergangsvorschrift aus Anlass des Einsatzversorgungs-Verbesserungsge-
setzes

§ 100 Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Beitragsentlastung der
Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung

§ 101 Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes

Erster Abschnitt Gemeinsame Vorschriften

1. Allgemeines

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Soldat ist, wer auf Grund der Wehrpflicht oder freiwilliger Verpflichtung in einem
Wehrdienstverhältnis steht. Staat und Soldaten sind durch gegenseitige Treue mitei-
nander verbunden.
(2) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten kann berufen werden, wer sich frei-
willig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. In das Dienstverhältnis ei-
nes Soldaten auf Zeit kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, für be-
grenzte Zeit Wehrdienst zu leisten. Einen freiwilligen Wehrdienst als besonderes
staatsbürgerliches Engagement kann leisten, wer sich dazu verpflichtet. Zu einem
Wehrdienst in Form von Dienstleistungen kann außer Personen, die in einem Wehr-
dienstverhältnis nach Satz 1 oder 2 gestanden haben, auch herangezogen werden,
wer sich freiwillig zu Dienstleistungen verpflichtet.
(3) Vorgesetzter ist, wer befugt ist, einem Soldaten Befehle zu erteilen. Durch
Rechtsverordnung wird bestimmt, wer auf Grund seiner Dienststellung, seines
Dienstgrades, besonderer Anordnung oder eigener Erklärung befehlen kann. Auf
Grund des Dienstgrades allein besteht keine Befehlsbefugnis außerhalb des Diens-
tes. Durch eigene Erklärung darf eine Befehlsbefugnis nur zur Hilfeleistung in Notfäl-
len, zur Aufrechterhaltung der Disziplin oder Sicherheit oder zur Herstellung einer
einheitlichen Befehlsbefugnis in kritischer Lage begründet werden.
(4) Disziplinarvorgesetzter ist, wer Disziplinarbefugnis über Soldaten hat. Das Nä-
here regelt die Wehrdisziplinarordnung.
(5) Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ist die innerhalb von zwölf Monaten
durchschnittlich zu leistende wöchentliche Arbeitszeit.

§ 2 Dauer des Wehrdienstverhältnisses; Dienstzeitberechnung

(1) Das Wehrdienstverhältnis beginnt
1. bei einem Soldaten, der nach dem Wehrpflichtgesetz einberufen oder nach dem

Vierten Abschnitt zur Dienstleistung herangezogen wird, mit dem Zeitpunkt, der
im Einberufungsbescheid oder im Heranziehungsbescheid für den Diensteintritt
festgesetzt wird,

2. bei einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit mit dem Zeitpunkt der Ernen-
nung,

3. in allen übrigen Fällen mit dem Dienstantritt.
(2) Das Wehrdienstverhältnis endet mit dem Ablauf des Tages, an dem der Soldat
aus der Bundeswehr ausscheidet.
(3) Als Dienstzeit im Sinne dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen kann zu Gunsten des Soldaten die Zeit vom 1.
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oder 16. eines Monats angerechnet werden, wenn wegen eines Wochenendes, ge-
setzlichen Feiertages oder eines unmittelbar vorhergehenden Werktages ein anderer
Tag für den Beginn des Wehrdienstverhältnisses bestimmt worden ist und der Sol-
dat den Dienst an diesem Tag angetreten hat. § 44 Abs. 5 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 3 Ernennungs- und Verwendungsgrundsätze

(1) Der Soldat ist nach Eignung, Befähigung und Leistung ohne Rücksicht auf Ge-
schlecht, sexuelle Identität, Abstammung, Rasse, Glauben, Weltanschauung, religi-
öse oder politische Anschauungen, Heimat, ethnische oder sonstige Herkunft zu
ernennen und zu verwenden.
(2) Bei der Feststellung der Dienstfähigkeit sowie bei Ernennungs- und Verwen-
dungsentscheidungen kann ein geringeres Maß der körperlichen Eignung verlangt
werden, soweit die Einschränkung der körperlichen Eignung zurückzuführen ist auf
1. eine Wehrdienstbeschädigung im Sinne des § 3 Absatz 1 des Soldatenentschä-

digungsgesetzes oder
2. einen Einsatzunfall im Sinne des § 87 Absatz 2 des Soldatenversorgungsgeset-

zes.
Satz 1 gilt nicht, wenn der Soldat die Schädigung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht hat, es sei denn, dass der Ausschluss eine unbillige Härte bedeuten
würde.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Wiedereinstellung früherer Soldaten, denen
kein Anspruch nach dem Einsatz-Weiterverwendungsgesetz zusteht.

§ 4 Ernennung, Dienstgradbezeichnungen, Uniform

(1) Einer Ernennung bedarf es
1. zur Begründung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten oder eines Sol-

daten auf Zeit (Berufung),
2. zur Umwandlung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit in das Dienst-

verhältnis eines Berufssoldaten oder umgekehrt (Umwandlung),
3. zur Verleihung eines höheren Dienstgrades (Beförderung).
(2) Der Bundespräsident ernennt die Berufssoldaten, die Soldaten auf Zeit und die
Offiziere der Reserve. Die übrigen Soldaten ernennt der Bundesminister der Vertei-
digung. Die Ausübung dieser Befugnisse kann auf andere Stellen übertragen wer-
den.
(3) Der Bundespräsident setzt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die
Dienstgradbezeichnungen der Soldaten fest. Er erlässt die Bestimmungen über die
Uniform der Soldaten und bestimmt die Kleidungsstücke, die mit der Uniform getra-
gen werden dürfen, ohne Uniformteile zu sein. Er kann die Ausübung dieser Befug-
nisse auf andere Stellen übertragen.
(4) Unbeschadet der Vorgaben des Absatzes 3 Satz 2 können die weiteren Vorgaben
zum Erscheinungsbild der Soldaten bei der Ausübung des Dienstes und bei einer
Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug durch Rechtsverordnung geregelt werden.
Insbesondere das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen,
Tätowierungen und sonstigen Modifikationen des Erscheinungsbilds im sichtbaren
Bereich sowie die Art der Haar- und Barttracht können eingeschränkt oder unter-
sagt werden, soweit die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte oder die Pflicht zum ach-
tungs- und vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordert. Soweit Frauen in den
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Streitkräften unterrepräsentiert sind, können die Vorgaben zum Erscheinungsbild
von Soldatinnen, insbesondere zur Haartracht und zum Tragen von Schmuck, als
eine zulässige Maßnahme zur Förderung von Frauen in der Bundeswehr von den
Vorgaben für Soldaten abweichend geregelt werden. Religiös oder weltanschaulich
konnotierte Merkmale des Erscheinungsbilds nach Satz 2 können nur dann einge-
schränkt oder untersagt werden, wenn sie objektiv geeignet sind, das Vertrauen in
die Erfüllung der Dienstpflichten zu beeinträchtigen oder wenn zwingende Beson-
derheiten des soldatischen Dienstes dies erfordern. Die Verhüllung des Gesichts
bei der Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbe-
zug ist zu untersagen, es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche Gründe erfor-
dern dies.
(5) Legt ein Soldat sein Mandat nieder und bewirbt er sich zu diesem Zeitpunkt
erneut um einen Sitz im Deutschen Bundestag oder im Europäischen Parlament, so
ist die Verleihung eines höheren Dienstgrades nicht zulässig. Satz 1 gilt sinngemäß
für Soldaten, die in die gesetzgebende Körperschaft eines Landes gewählt worden
sind, und zwar auch für die Zeit zwischen zwei Wahlperioden. Die Verleihung eines
höheren Dienstgrades ist auch nicht zulässig, wenn ein Berufssoldat oder Soldat
auf Zeit, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeord-
netengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, einen Dienst nach
§ 51 Abs. 6 oder § 54 Abs. 4 leistet.

§ 4a (weggefallen)

§ 5 Gnadenrecht

(1) Dem Bundespräsidenten steht hinsichtlich des Verlustes der Soldatenrechte und
der Rechte aus einem früheren Soldatenverhältnis das Gnadenrecht zu. Er kann die
Ausübung anderen Stellen übertragen.
(2) Wird im Gnadenweg der Verlust der Soldatenrechte in vollem Umfang beseitigt,
so gilt von diesem Zeitpunkt ab § 42 Abs. 1, 2 und 4 des Bundesbeamtengesetzes
entsprechend.

2. Pflichten und Rechte der Soldaten

§ 6 Staatsbürgerliche Rechte des Soldaten

Der Soldat hat die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie jeder andere Staatsbür-
ger. Seine Rechte werden im Rahmen der Erfordernisse des militärischen Dienstes
durch seine gesetzlich begründeten Pflichten beschränkt.

§ 7 Grundpflicht des Soldaten

Der Soldat hat die Pflicht, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

§ 8 Eintreten für die demokratische Grundordnung

Der Soldat muss die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes anerkennen und durch sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung
eintreten.
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§ 9 Eid und feierliches Gelöbnis

(1) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit haben folgenden Diensteid zu leisten:
„Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und
die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.“
Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. Lehnt
ein Soldat aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des vorgeschriebe-
nen Eides ab, so kann er an Stelle der Worte „ich schwöre“ eine andere Beteue-
rungsformel sprechen.
(2) Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst nach Maßgabe
des Wehrpflichtgesetzes leisten, bekennen sich zu ihren Pflichten durch das fol-
gende feierliche Gelöbnis:
„Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die
Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“

§ 10 Pflichten des Vorgesetzten

(1) Der Vorgesetzte soll in seiner Haltung und Pflichterfüllung ein Beispiel geben.
(2) Er hat die Pflicht zur Dienstaufsicht und ist für die Disziplin seiner Untergebenen
verantwortlich.
(3) Er hat für seine Untergebenen zu sorgen.
(4) Er darf Befehle nur zu dienstlichen Zwecken und nur unter Beachtung der Regeln
des Völkerrechts, der Gesetze und der Dienstvorschriften erteilen.
(5) Er trägt für seine Befehle die Verantwortung. Befehle hat er in der den Umstän-
den angemessenen Weise durchzusetzen.
(6) Offiziere und Unteroffiziere haben innerhalb und außerhalb des Dienstes bei ihren
Äußerungen die Zurückhaltung zu wahren, die erforderlich ist, um das Vertrauen als
Vorgesetzte zu erhalten.

§ 11 Gehorsam

(1) Der Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Er hat ihre Befehle nach besten
Kräften vollständig, gewissenhaft und unverzüglich auszuführen. Ungehorsam liegt
nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird, der die Menschenwürde verletzt oder
der nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist; die irrige Annahme, es handele
sich um einen solchen Befehl, befreit den Soldaten nur dann von der Verantwortung,
wenn er den Irrtum nicht vermeiden konnte und ihm nach den ihm bekannten Um-
ständen nicht zuzumuten war, sich mit Rechtsbehelfen gegen den Befehl zu wehren.
(2) Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen
würde. Befolgt der Untergebene den Befehl trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur,
wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich
ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird.
(3) Im Verhältnis zu Personen, die befugt sind, dienstliche Anordnungen zu erteilen,
die keinen Befehl darstellen, gelten § 62 Absatz 1 und § 63 des Bundesbeamtenge-
setzes entsprechend.
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§ 12 Kameradschaft

Der Zusammenhalt der Bundeswehr beruht wesentlich auf Kameradschaft. Sie ver-
pflichtet alle Soldaten, die Würde, die Ehre und die Rechte des Kameraden zu ach-
ten und ihm in Not und Gefahr beizustehen. Das schließt gegenseitige Anerken-
nung, Rücksicht und Achtung fremder Anschauungen ein.

§ 13 Wahrheit

(1) Der Soldat muss in dienstlichen Angelegenheiten die Wahrheit sagen.

(2) Eine Meldung darf nur gefordert werden, wenn der Dienst dies rechtfertigt.

§ 14 Verschwiegenheit

(1) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst, über die
ihm bei oder bei Gelegenheit seiner dienstlichen Tätigkeit bekannt gewordenen An-
gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach

keiner Geheimhaltung bedürfen,
3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfolgungsbe-

hörde oder einer von der obersten Dienstbehörde bestimmten weiteren Behörde
oder außerdienstlichen Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht einer
Korruptionsstraftat nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt
wird oder

4. Informationen unter den Voraussetzungen des Hinweisgeberschutzgesetzes an
eine zuständige Meldestelle weitergegeben oder offengelegt werden.

Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, geplante Straftaten anzu-
zeigen und für die Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einzu-
treten, von Satz 1 unberührt.

(2) Der Soldat darf ohne Genehmigung über solche Angelegenheiten weder vor Ge-
richt noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung
erteilt der Disziplinarvorgesetzte, nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst der
letzte Disziplinarvorgesetzte. Die §§ 68 und 69 des Bundesbeamtengesetzes gelten
entsprechend.

(3) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst, auf Verlan-
gen seines Disziplinarvorgesetzten oder des letzten Disziplinarvorgesetzten dienstli-
che Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen und, wenn es im Einzelfall
aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, Aufzeichnungen jeder Art über
dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, herauszuge-
ben. Die gleiche Pflicht trifft seine Hinterbliebenen und seine Erben.

(4) (weggefallen)

§ 15 Politische Betätigung

(1) Im Dienst darf sich der Soldat nicht zu Gunsten oder zu Ungunsten einer be-
stimmten politischen Richtung betätigen. Das Recht des Soldaten, im Gespräch mit
Kameraden seine eigene Meinung zu äußern, bleibt unberührt.
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(2) Innerhalb der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen findet während der Freizeit
das Recht der freien Meinungsäußerung seine Schranken an den Grundregeln der
Kameradschaft. Der Soldat hat sich so zu verhalten, dass die Gemeinsamkeit des
Dienstes nicht ernstlich gestört wird. Der Soldat darf insbesondere nicht als Werber
für eine politische Gruppe wirken, indem er Ansprachen hält, Schriften verteilt oder
als Vertreter einer politischen Organisation arbeitet. Die gegenseitige Achtung darf
nicht gefährdet werden.

(3) Der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform tragen.

(4) Ein Soldat darf als Vorgesetzter seine Untergebenen nicht für oder gegen eine
politische Meinung beeinflussen.

§ 16 Verhalten in anderen Staaten

Außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes ist dem Soldaten jede Einmi-
schung in die Angelegenheiten des Aufenthaltsstaates versagt.

§ 17 Verhalten im und außer Dienst

(1) Der Soldat hat Disziplin zu wahren und die dienstliche Stellung des Vorgesetzten
in seiner Person auch außerhalb des Dienstes zu achten.

(2) Sein Verhalten muss dem Ansehen der Bundeswehr sowie der Achtung und dem
Vertrauen gerecht werden, die sein Dienst als Soldat erfordert. Der Soldat darf inner-
halb der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen auch während der Freizeit sein Ge-
sicht nicht verhüllen, es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche Gründe erfordern
dies. Außer Dienst hat sich der Soldat außerhalb der dienstlichen Unterkünfte und
Anlagen so zu verhalten, dass er das Ansehen der Bundeswehr oder die Achtung
und das Vertrauen, die seine dienstliche Stellung erfordert, nicht ernsthaft beein-
trächtigt.

(3) Ein Offizier oder Unteroffizier muss auch nach seinem Ausscheiden aus dem
Wehrdienst der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die für seine Wieder-
verwendung in seinem Dienstgrad erforderlich sind.

(4) (weggefallen)

§ 17a Gesunderhaltungspflicht und Patientenrechte

(1) Der Soldat hat alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um seine Gesundheit zu
erhalten oder wiederherzustellen. Er darf seine Gesundheit nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig beeinträchtigen.

(2) Der Soldat muss ärztliche Maßnahmen gegen seinen Willen nur dann dulden,
wenn sie
1. der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen oder
2. der Feststellung seiner Dienst- oder Verwendungsfähigkeit dienen.
Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes) wird insoweit eingeschränkt. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bleibt
§ 25 Absatz 3 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes unberührt.

(3) Einfache ärztliche Maßnahmen wie Blutentnahmen aus Kapillaren oder periphe-
ren Venen und röntgenologische Untersuchungen hat der Soldat zu dulden.
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(4) Lehnt der Soldat eine zumutbare ärztliche Maßnahme ab und wird dadurch seine
Dienst- oder Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt, kann ihm die Versorgung insoweit ver-
sagt werden. Nicht zumutbar ist eine ärztliche Maßnahme, die mit einer erheblichen
Gefahr für Leben oder Gesundheit verbunden ist.
(5) Die Rechte des Patienten nach § 630c Absatz 2 und 4 sowie den §§ 630d und
630e des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten für Soldaten entsprechend; § 630c
Absatz 2 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist auch im Disziplinarverfahren an-
zuwenden. Die §§ 630d und 630e des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten nicht ent-
sprechend, sofern die Absätze 2 und 3 einer entsprechenden Anwendung entge-
genstehen.

§ 18 Gemeinschaftsunterkunft und Gemeinschaftsverpflegung

Der Soldat ist auf dienstliche Anordnung verpflichtet, in einer Gemeinschaftsunter-
kunft zu wohnen und an einer Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. Die zur
Durchführung erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das Bundesministe-
rium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.

§ 19 Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken,
Herausgabe- und Auskunftspflicht

(1) Der Soldat darf, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst, keine Be-
lohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder einen Dritten in Bezug
auf seine dienstliche Tätigkeit fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der obersten oder der letzten obersten
Dienstbehörde. Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Stellen übertragen
werden.
(2) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das
auf Grund des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte dem Dienstherrn herauszugeben,
soweit nicht im Strafverfahren die Einziehung von Taterträgen angeordnet worden
oder es auf andere Weise auf den Staat übergegangen ist. Für den Umfang des
Herausgabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die Heraus-
gabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über
Art, Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben.

§ 20 Nebentätigkeit

(1) Der Berufssoldat und der Soldat auf Zeit bedürfen zur Ausübung jeder entgeltli-
chen Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in Absatz 6 abschließend aufgeführten, der
vorherigen Genehmigung, soweit sie nicht nach Absatz 7 entsprechend § 98 des
Bundesbeamtengesetzes zu ihrer Ausübung verpflichtet sind. Gleiches gilt für fol-
gende unentgeltliche Nebentätigkeiten:
1. gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten oder die Mitarbeit bei einer dieser

Tätigkeiten und
2. Eintritt in ein Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft.
Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter; ihre Über-
nahme hat der Soldat vor Aufnahme seinem Disziplinarvorgesetzten schriftlich an-
zuzeigen.
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(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Neben-
tätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund
liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit
1. nach Art und Umfang den Soldaten in einem Maße in Anspruch nimmt, dass die

ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann,
2. den Soldaten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen, dem

Ansehen der Bundeswehr abträglich sein kann oder in einer Angelegenheit aus-
geübt wird, in der die Dienststelle oder Einheit, welcher der Soldat angehört,
tätig wird oder tätig werden kann,

3. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Soldaten beeinflussen kann,
4. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit

des Soldaten führen kann.
Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentätig-
keit wegen gewerbsmäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art,
Umfang, Dauer oder Häufigkeit als Ausübung eines Zweitberufs darstellt. Die Vor-
aussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Bean-
spruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. Soweit der Gesamtbetrag
der Vergütung für eine oder mehrere Nebentätigkeiten 40 Prozent des jährlichen
Endgrundgehalts des Dienstgrades des Soldaten übersteigt, liegt ein Versagungs-
grund vor. Der zuständige Disziplinarvorgesetzte kann Ausnahmen zulassen, wenn
der Soldat durch Angabe bestimmter Tatsachen nachweist, dass die zeitliche Bean-
spruchung in der Woche acht Stunden nicht übersteigt oder die Versagung unter
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nicht angemessen wäre oder wenn
dienstliche Interessen die Genehmigung einer Nebentätigkeit rechtfertigen. Bei An-
wendung der Sätze 4 bis 6 sind genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätig-
keiten zusammen zu berücksichtigen. Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre
zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Ergibt sich
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmigung, ist
diese zu widerrufen.
(3) Der Soldat darf Nebentätigkeiten nur außerhalb des Dienstes ausüben, es sei
denn, sie werden auf Verlangen seines Disziplinarvorgesetzten ausgeübt oder es
besteht ein dienstliches Interesse an der Ausübung der Nebentätigkeit. Das dienstli-
che Interesse ist aktenkundig zu machen. Ausnahmen dürfen nur in besonders be-
gründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, auf schriftlichen Antrag
zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen und die
versäumte Dienstzeit nachgeleistet wird.
(4) Der Soldat darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal
oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissen-
schaftlichen Interesses mit dessen Genehmigung und gegen Entrichtung eines an-
gemessenen Entgelts in Anspruch nehmen. Das Entgelt ist nach den dem Dienst-
herrn entstehenden Kosten zu bemessen und muss den besonderen Vorteil
berücksichtigen, der dem Soldaten durch die Inanspruchnahme entsteht.
(5) Die Genehmigung erteilt das Bundesministerium der Verteidigung; es kann diese
Befugnis auf andere Stellen übertragen. Anträge auf Erteilung einer Genehmigung
sowie Entscheidungen über diese Anträge bedürfen der Schriftform. Der Soldat hat
die für die Entscheidung erforderlichen Nachweise zu führen, insbesondere über Art
und Umfang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus;
jede Änderung ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
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(6) Nicht genehmigungspflichtig sind
1. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Soldaten unterliegenden Ver-

mögens,
2. schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten,
3. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gut-

achtertätigkeiten von Soldaten als Lehrer an öffentlichen Hochschulen und an
Hochschulen der Bundeswehr sowie von Soldaten an wissenschaftlichen Insti-
tuten und Anstalten und

4. Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufs-
verbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Soldaten.

Tätigkeiten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie eine Tätigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen
nach Satz 1 Nr. 4 hat der Soldat der zuständigen Stelle schriftlich vor ihrer Auf-
nahme anzuzeigen, wenn für sie ein Entgelt oder ein geldwerter Vorteil geleistet
wird. Hierbei hat er insbesondere Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie die
voraussichtliche Höhe der Entgelte und geldwerten Vorteile anzugeben. Der Soldat
hat jede Änderung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der zuständige Disziplinar-
vorgesetzte kann im Übrigen aus begründetem Anlass verlangen, dass der Soldat
über eine ausgeübte nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit schriftlich Aus-
kunft erteilt, insbesondere über deren Art und Umfang. Eine nicht genehmigungs-
pflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn der Soldat bei
ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt.
(7) § 97 Abs. 1 bis 3, §§ 98 und 102 bis 104 des Bundesbeamtengesetzes gelten
entsprechend.
(8) Einem Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst nach
Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die Ausübung einer Nebentätigkeit
nur untersagt werden, wenn sie seine Dienstfähigkeit gefährdet oder den dienstli-
chen Erfordernissen zuwiderläuft. Gleiches gilt bei einem Soldaten, der zu einer
Dienstleistung nach dem Vierten Abschnitt herangezogen worden ist.

§ 20a Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst

(1) Ein Berufssoldat im Ruhestand oder ein früherer Soldat mit Anspruch auf Dienst-
zeitversorgung hat eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb
des öffentlichen Dienstes, die mit seiner dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf
Jahren vor seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst im Zusammenhang steht und
durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, vor ihrer Aufnahme
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die Anzeigepflicht endet fünf Jahre nach
dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für frühere
Soldaten mit Anspruch auf Altersgeld nach dem Altersgeldgesetz.
(1a) Frühere Berufssoldaten oder frühere Soldaten auf Zeit bedürfen für die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung für eine fremde Macht
oder einen ihrer Mittelsmänner der vorherigen Genehmigung, sofern die beabsich-
tigte Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung im Zusammenhang mit der frü-
heren dienstlichen Tätigkeit steht.
(2) Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung im Sinne des Absatzes 1 ist
zu untersagen, soweit zu besorgen ist, dass durch sie dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden. Die Untersagung ist für den Zeitraum bis zum Ende der Anzeige-
pflicht auszusprechen, es sei denn, die Voraussetzungen für eine Untersagung lie-
gen nur für einen kürzeren Zeitraum vor. Satz 1 gilt für die Versagung der
Genehmigung der Tätigkeit oder sonstigen Beschäftigung im Sinne des Absat-
zes 1a entsprechend.
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(3) Die Anzeige der Tätigkeit oder sonstigen Beschäftigung im Sinne des Absatzes 1
ist an das Bundesministerium der Verteidigung zu richten, das auch für deren Unter-
sagung zuständig ist. Die Genehmigung der Tätigkeit oder sonstigen Beschäftigung
im Sinne des Absatzes 1a erteilt das Bundesministerium der Verteidigung. Es kann
seine Zuständigkeiten auf andere Stellen übertragen.

§ 21 Vormundschaft und Ehrenämter

Der Soldat bedarf zur Übernahme einer Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft
sowie zur Übernahme des Amtes eines Testamentsvollstreckers der vorherigen Ge-
nehmigung seines Disziplinarvorgesetzten. Sie ist zu erteilen, wenn nicht zwingende
dienstliche Gründe entgegenstehen. Der Soldat darf die Übernahme eines solchen
Amtes ablehnen. Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es nicht bei einer unent-
geltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines Angehörigen; die Über-
nahme dieser Tätigkeiten hat der Soldat vor Aufnahme seinem Disziplinarvorgesetz-
ten schriftlich anzuzeigen.

§ 22 Verbot der Ausübung des Dienstes

Der Bundesminister der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle kann einem
Soldaten aus zwingenden dienstlichen Gründen die Ausübung des Dienstes verbie-
ten. Das Verbot erlischt, sofern nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen den
Soldaten ein gerichtliches Disziplinarverfahren, ein Strafverfahren oder ein Entlas-
sungsverfahren eingeleitet ist.

§ 23 Dienstvergehen

(1) Der Soldat begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft seine Pflichten ver-
letzt.
(2) Es gilt als Dienstvergehen,
1. wenn ein Soldat nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst seine Pflicht

zur Verschwiegenheit verletzt oder gegen das Verbot verstößt, Belohnungen
oder Geschenke anzunehmen, oder eine Tätigkeit im Sinne des § 20a Absatz 1
nicht anzeigt oder entgegen einer Untersagung ausübt oder eine Tätigkeit im
Sinne des § 20a Absatz 1a ohne die erforderliche Genehmigung ausübt,

2. wenn sich ein Offizier oder Unteroffizier nach seinem Ausscheiden aus dem
Wehrdienst gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes betätigt oder durch unwürdiges Verhalten nicht der Achtung und
dem Vertrauen gerecht wird, die für seine Wiederverwendung als Vorgesetzter
erforderlich sind,

3. wenn ein Berufssoldat nach Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand einer
erneuten Berufung in das Dienstverhältnis nicht nachkommt.

(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regelt die Wehrdisziplinar-
ordnung.

§ 24 Haftung

(1) Verletzt ein Soldat vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten,
so hat er dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus
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entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Soldaten gemeinsam den
Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner.
(2) Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, in dem
der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom
Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt
wird.
(3) Leistet der Soldat dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch
gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den Soldaten über.

§ 25 Wahlrecht; Amtsverhältnisse

(1) Stimmt ein Soldat seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl zum Deutschen
Bundestag, zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes oder zu einer kom-
munalen Vertretung zu, so hat er dies unverzüglich seinem nächsten Disziplinarvor-
gesetzten mitzuteilen.
(2) Für die Rechtsstellung der nach dem 1. Juni 1978 in die gesetzgebende Körper-
schaft eines Landes gewählten Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit gelten die
für in den Deutschen Bundestag gewählte Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
maßgebenden Vorschriften in den §§ 5 bis 7, 8 Abs. 2, § 23 Abs. 5 und in § 36
Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes entsprechend.
(3) Für die Tätigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertretung, eines nach Kommu-
nalverfassungsrecht gebildeten Ausschusses oder vergleichbarer Einrichtungen in
Gemeindebezirken ist dem Soldaten der erforderliche Urlaub unter Belassung der
Geld- und Sachbezüge zu gewähren. Satz 1 gilt auch für die von einer kommunalen
Vertretung gewählten ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen, die auf Grund
eines Gesetzes gebildet worden sind. Urlaub nach Satz 1 oder 2 kann nur versagt
werden, wenn nach Abwägung den Interessen des Dienstherrn gegenüber den Inte-
ressen der kommunalen Selbstverwaltung ausnahmsweise der Vorrang einzuräu-
men ist; in diesen Fällen liegt die Entscheidung beim Bundesministerium der Vertei-
digung.
(4) Wird ein Berufssoldat zum Mitglied der Bundesregierung oder zum Parlamentari-
schen Staatssekretär bei einem Mitglied der Bundesregierung ernannt, gelten § 18
Abs. 1 und 2 und § 20 des Bundesministergesetzes entsprechend. Das gilt auch für
die Ernennung zum Mitglied der Regierung eines Landes oder für den Eintritt in
ein Amtsverhältnis, das dem eines Parlamentarischen Staatssekretärs im Sinne des
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre ent-
spricht. Die Sätze 1 und 2 gelten für Soldaten auf Zeit entsprechend mit der Maß-
gabe, dass bei der Anwendung des § 18 Abs. 2 des Bundesministergesetzes an die
Stelle des Eintritts in den Ruhestand die Beendigung des Dienstverhältnisses tritt.
(5) Tritt ein Berufssoldat in ein kommunales Wahlbeamtenverhältnis auf Zeit ein, ru-
hen mit dessen Beginn die in dem Dienstverhältnis als Berufssoldat begründeten
Rechte und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit (§ 14) und des
Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken (§ 19); § 46 Absatz 3a ist
nicht anzuwenden. Nach Beendigung des kommunalen Wahlbeamtenverhältnisses
ruhen die in dem Dienstverhältnis als Berufssoldat begründeten Rechte und Pflich-
ten für längstens weitere drei Monate. Sie leben auf Antrag des Berufssoldaten, der
innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung des kommunalen Wahlbeamtenver-
hältnisses zu stellen ist, wieder auf. Stellt der Berufssoldat den Antrag nicht oder
nicht zeitgerecht, ist er nach Ablauf der drei Monate als Berufssoldat entlassen.
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Die Vorschriften über die Beendigung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten
bleiben unberührt. Die Sätze 1 bis 5 gelten für den Soldaten auf Zeit entsprechend.

§ 26 Verlust des Dienstgrades

Der Soldat verliert seinen Dienstgrad nur kraft Gesetzes oder durch Richterspruch.
Das Nähere über den Verlust des Dienstgrades durch Richterspruch regelt die
Wehrdisziplinarordnung. Ein Verzicht auf den Dienstgrad ist nicht zulässig.

§ 27 Laufbahnvorschriften

(1) Vorschriften über die Laufbahnen der Soldaten werden nach den Grundsätzen
der Absätze 2 bis 6 durch Rechtsverordnung erlassen.
(2) Bei Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit sind mindestens zu fordern
1. für die Laufbahnen der Unteroffiziere

a) der Hauptschulabschluss oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungs-
stand,

b) eine Dienstzeit von einem Jahr,
c) die Ablegung einer Unteroffizierprüfung,

2. für die Laufbahnen der Offiziere
a) eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder ein als

gleichwertig anerkannter Bildungsstand,
b) eine Dienstzeit von drei Jahren,
c) die Ablegung einer Offizierprüfung,

3. für die Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes die Approbation als Arzt,
Zahnarzt, Tierarzt oder Apotheker.

(3) In der Laufbahngruppe der Unteroffiziere soll für die Laufbahnen der Feldwebel
der Abschluss einer Realschule oder der Hauptschulabschluss und eine förderliche
abgeschlossene Berufsausbildung oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungs-
stand nachgewiesen werden.
(4) Für die Beförderungen von Soldaten sind die allgemeinen Voraussetzungen und
die Mindestdienstzeiten festzusetzen. Dienstgrade, die bei regelmäßiger Gestaltung
der Laufbahn zu durchlaufen sind, sollen nicht übersprungen werden. Über Ausnah-
men entscheidet der Bundespersonalausschuss.
(5) Der Aufstieg aus den Laufbahnen der Unteroffiziere in die Laufbahnen der Offi-
ziere ist auch ohne Erfüllung der Eingangsvoraussetzungen möglich. Für den Auf-
stieg ist die Ablegung einer Offizierprüfung zu verlangen.
(6) Die Rechtsverordnung trifft ferner Bestimmungen für die Fälle, in denen für eine
bestimmte militärische Verwendung ein abgeschlossenes Studium an einer wissen-
schaftlichen Hochschule oder Fachhochschule oder eine abgeschlossene Fach-
schulausbildung erforderlich ist, sowie darüber, inwieweit an Stelle der allgemeinen
Vorbildung eine gleichwertige technische oder sonstige Fachausbildung gefordert
werden kann. Sie kann für einzelne Gruppen von Offizierbewerbern bestimmen,
dass der erfolgreiche Besuch einer Realschule oder ein als gleichwertig anerkannter
Bildungsstand genügt und dass die Dienstzeit nach Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b bis
auf zwei Jahre gekürzt wird.
(7) Die besonderen Vorschriften für die Unteroffizierprüfungen und die Offizierprü-
fungen werden nach den Grundsätzen der Absätze 2 bis 6 in einer Rechtsverord-
nung bestimmt.
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(8) Auf den Bundespersonalausschuss in der Zusammensetzung für die Angelegen-
heiten der Soldaten sind die Vorschriften des Abschnittes 8 des Bundesbeamtenge-
setzes entsprechend anzuwenden, § 120 Abs. 2 und 3 mit folgender Maßgabe:
Ständige ordentliche Mitglieder sind der Präsident des Bundesrechnungshofes als
Vorsitzender, der Leiter der Dienstrechtsabteilung des Bundesministeriums des In-
nern und der Leiter der Personalabteilung des Bundesministeriums der Verteidi-
gung. Nichtständige ordentliche Mitglieder sind der Leiter der Personalabteilung
einer anderen obersten Bundesbehörde und drei Berufssoldaten. Stellvertretende
Mitglieder sind je ein Beamter des Bundesrechnungshofes und des Bundesministe-
riums des Innern, der Leiter der Personalabteilung einer anderen obersten Bundes-
behörde, ein Beamter oder Berufssoldat des Bundesministeriums der Verteidigung
und drei weitere Berufssoldaten. Der Beamte oder Berufssoldat des Bundesministe-
riums der Verteidigung und die übrigen Berufssoldaten werden vom Bundespräsi-
denten auf Vorschlag des Bundesministers der Verteidigung bestellt.

§ 27a Dienstliche Beurteilung; Verordnungsermächtigung

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Soldaten sind zu beurteilen
1. in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle zwei Jahre,
2. und zusätzlich, wenn die dienstlichen oder persönlichen Verhältnisse es erfor-

dern.
(2) In der dienstlichen Beurteilung sind die fachliche Leistung des Soldaten nach-
vollziehbar darzustellen sowie Eignung und Befähigung einzuschätzen. Die dienstli-
che Beurteilung schließt mit einem zusammenfassenden Gesamturteil.
(3) Neben der dienstlichen Beurteilung ist die Personalentwicklung des Soldaten
prognostisch zu bewerten (Personalentwicklungsbewertung). Darin sind die Ent-
wicklung des Soldaten und seine mögliche Eignung für Status- oder Laufbahn-
wechsel und für die Teilnahme an förderlichen Lehrgängen einzuschätzen sowie
mögliche zukünftige Verwendungen vorzuschlagen. Absatz 1 gilt entsprechend.
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Grundsätze für
dienstliche Beurteilungen und Personalentwicklungsbewertungen sowie für das je-
weilige Verfahren zu regeln, insbesondere über
1. den Inhalt der Beurteilung und der Personalentwicklungsbewertung, beispiels-

weise die Festlegung von zu beurteilenden Merkmalen von Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung,

2. ein Bewertungssystem für die Beurteilung und die Bildung eines aus Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung schlüssig abgeleiteten Gesamturteils,

3. die Ausgestaltung des Beurteilungsmaßstabs, beispielsweise die konkrete Fest-
legung von Richtwerten oder die Möglichkeit, von den Richtwerten aus Gründen
der Einzelfallgerechtigkeit abzuweichen,

4. die Festlegung von Mindestanforderungen an Personen, die an der Beurteilung
oder der Personalentwicklungsbewertung mitwirken,

5. die Bekanntgabe des Ergebnisses eines Beurteilungsdurchgangs und
6. Ausnahmen von der Beurteilungs- und Personalentwicklungsbewertungspflicht.
(5) Für Rechtsbehelfe gegen dienstliche Beurteilungen und Personalentwicklungs-
bewertungen ist der Rechtsweg zu den Wehrdienstgerichten eröffnet. Die Wehrbe-
schwerdeordnung gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass über Beschwerden ent-
scheidet, wer den Gegenstand der jeweiligen Beschwerde zu beurteilen hat.
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§ 27b Referenzgruppen; Verordnungsermächtigung

(1) Für die fiktive Nachzeichnung der beruflichen Entwicklung von Soldaten sind
Referenzgruppen zu bilden für solche Soldaten (referenzierte Person), die der Besol-
dungsordnung A angehören und
1. vom Dienst vollständig freigestellt sind,
2. von dienstlichen Tätigkeiten vollständig entlastet sind,
3. im dienstlichen Interesse unter Wegfall der Dienst- und Sachbezüge beurlaubt

sind,
4. wegen Familienpflichten beurlaubt sind,
5. sich in der Schutzzeit nach dem Einsatz-Weiterverwendungsgesetz befinden

oder
6. in staatlichen Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Bundesministeri-

ums der Verteidigung verwendet werden, sofern dort keine militärischen Vorge-
setzten mit Beurteilungsbefugnis verfügbar sind.

Satz 1 gilt nicht für Soldaten, die zur Ausübung einer gleichwertigen hauptberufli-
chen Tätigkeit bei einer Fraktion des Deutschen Bundestages, bei einer gesetzge-
benden Körperschaft eines Landes oder des Europäischen Parlaments beurlaubt
sind.

(2) Referenzgruppen haben neben der referenzierten Person in der Regel aus zehn
Referenzpersonen zu bestehen. Die Anzahl von vier Referenzpersonen darf nicht
unterschritten werden. Die Referenzpersonen sind auf der Grundlage dienstlicher
Beurteilungen oder, sofern solche nicht vorliegen, anderer geeigneter Bewertungen
von Eignung, Befähigung und Leistung auszuwählen. Die Referenzpersonen sollen
1. über das gleiche Eignungs-, Befähigungs- und Leistungsbild und über die glei-

che Entwicklungsprognose wie die referenzierte Person verfügen,
2. im gleichen Jahr wie die referenzierte Person

a) in einer entsprechenden Vergleichsgruppe beurteilt worden sein und
b) erstmals in einer entsprechend besoldeten Verwendung eingesetzt, zum jet-

zigen Dienstgrad befördert oder ohne Beförderung in eine Planstelle der
jetzigen Besoldungsgruppe eingewiesen worden sein sowie

3. derselben Laufbahn angehören wie die referenzierte Person und innerhalb die-
ser Laufbahn vergleichbar sein.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nähere in-
haltliche Ausgestaltung und das Verfahren der fiktiven Nachzeichnung der berufli-
chen Entwicklung zu regeln. In der Rechtsverordnung ist insbesondere festzulegen,
zu welchem Zeitpunkt eine Referenzgruppe zu bilden ist und zu welchem Zeitpunkt
sie endet.

§ 28 Urlaub

(1) Dem Soldaten steht alljährlich ein Erholungsurlaub unter Belassung der Geld-
und Sachbezüge zu.

(2) Der Urlaub darf versagt werden, soweit und solange zwingende dienstliche Erfor-
dernisse einer Urlaubserteilung entgegenstehen.

(3) Dem Soldaten kann aus besonderen Anlässen Urlaub erteilt werden.

(4) Die Erteilung und die Dauer des Urlaubs regeln eine Rechtsverordnung. Sie be-
stimmt, ob und inwieweit die Geld- und Sachbezüge während eines Urlaubs aus
besonderen Anlässen zu belassen sind.
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(5) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit kann auf Antrag unter Wegfall der
Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltlichen truppenärztlichen Versor-
gung Urlaub bis zur Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung auf
längstens 15 Jahre gewährt werden, wenn er
1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreut oder pflegt. Bei einem Soldaten auf Zeit ist die Gewährung nur
insoweit zulässig, als er nicht mehr verpflichtet ist, auf Grund der Wehrpflicht
Grundwehrdienst zu leisten. Der Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung ist spä-
testens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Beurlaubung zu stellen. Während
der Beurlaubung dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem
Zweck der Beurlaubung nicht zuwiderlaufen. Ein bereits bewilligter Urlaub kann aus
zwingenden Gründen der Verteidigung widerrufen werden.
(6) Stimmt ein Berufssoldat oder Soldat auf Zeit seiner Aufstellung als Bewerber für
die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der
gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zu, ist ihm auf Antrag innerhalb der
letzten zwei Monate vor dem Wahltag der zur Vorbereitung seiner Wahl erforderliche
Urlaub unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge zu gewähren.
(7) Soldaten haben Anspruch auf Elternzeit unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge
mit Ausnahme der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung. Das Nähere wird
durch eine Rechtsverordnung geregelt, die die Eigenart des militärischen Dienstes
berücksichtigt.

§ 28a Urlaub bis zum Beginn des Ruhestandes

(1) Einem Berufssoldaten kann nach mindestens 20-jähriger Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst und nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf Antrag, der sich
auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub unter Wegfall
der Geld- und Sachbezüge gewährt werden, wenn dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Über den Urlaubsantrag entscheidet das Bundesministerium der Vertei-
digung. Es kann seine Zuständigkeit auf andere Stellen übertragen.
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Berufssoldat
sich verpflichtet, während der Dauer des Urlaubs auf die Ausübung genehmigungs-
bedürftiger Nebentätigkeiten zu verzichten und nicht genehmigungsbedürftige Ne-
bentätigkeiten nach § 20 Abs. 6 nur in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei Voll-
zeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Handelt
der Berufssoldat seiner Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft zuwider, ist der Urlaub
zu widerrufen. Nebentätigkeiten, die dem Zweck der Gewährung des Urlaubs nicht
zuwiderlaufen, dürfen genehmigt werden, auch wenn der Soldat sich nach Satz 1
verpflichtet hat. Das Bundesministerium der Verteidigung kann in besonderen Här-
tefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem Soldaten die Fortset-
zung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann.
(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann den Urlaub aus zwingenden
dienstlichen Gründen widerrufen.
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§ 29 Personalakte1

Für jeden Soldaten ist eine Personalakte zu führen. Sofern in den §§ 29a bis 29e
nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 106 bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und
§ 114 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. § 112 Absatz 1 Satz 1 des Bun-
desbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der Wehrdisziplinarordnung an
die Stelle des § 16 Absatz 3 und 4 Satz 1 des Bundesdisziplinargesetzes tritt, und
§ 112 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der
Wehrdisziplinarordnung vorrangig anzuwenden ist.

§ 29a Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) dürfen
folgende Stellen nach Maßgabe der folgenden Absätze sowie der §§ 29c bis 29e
verarbeiten:
1. der Sanitätsdienst der Bundeswehr:

a) Gesundheitsdaten, biometrische Daten und genetische Daten von Soldaten
für Zwecke der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung und der ein-
deutigen Identifizierung sowie zur Prüfung von Ansprüchen aus dem Dienst-
verhältnis,

b) Gesundheitsdaten von Bewerbern und Soldaten für Zwecke der Feststel-
lung der medizinischen Eignung,

2. der Psychologische Dienst der Bundeswehr:
a) Gesundheitsdaten von Bewerbern und Soldaten für Zwecke der Feststel-

lung der psychologischen Eignung und der Analyse des psychologischen
Potenzials,

1 Hinweis: § 29 wird gem. Art. 64 Nr. 1 G v. 20.11.2019 I 1626 mWv 26.11.2019 wie folgt geän-
dert: Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: „Über jeden Soldaten ist eine
Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich zu behandeln und durch technische und organisato-
rische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung vor unbe-
fugter Einsichtnahme zu schützen.“ In Absatz 1 wird in dem neuen Satz 6 das Wort „verwen-
det“ durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt. In Absatz 1 wird der neue Satz 7 aufgehoben. In
Absatz 2 werden die Wörter „erheben und verwenden“ durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt.
In Absatz 3 werden die Sätze 3 bis 5 durch die folgenden Sätze ersetzt: „Den mit Angelegen-
heiten der Innenrevision beauftragten Beschäftigten ist Einsicht in die Personalakte zu gewäh-
ren, soweit sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erkenntnisse nicht durch eine in
sonstiger Weise erteilte Auskunft aus der Personalakte gewinnen können. Jede Einsichtnahme
nach Satz 3 ist zu dokumentieren.“ In Absatz 3 Satz 10 wird das Wort „Betroffenen“ durch
die Wörter „betroffenen Personen“ ersetzt. In Absatz 4 wird Satz 4 wie folgt gefasst: „Die
personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck
möglich ist; § 27 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.“
Die Absätze 7 und 8 werden durch folgenden Absatz 7 ersetzt: „(7) § 110 des Bundesbeamten-
gesetzes gilt entsprechend.“Absatz 9 wird Absatz 8. Die Änderungsanweisungen sind wegen
textlicher Unstimmigkeit nicht ausführbar!
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b) nach Buchstabe a erhobene Daten von Soldaten für Zwecke der Qualitätssi-
cherung und Weiterentwicklung der Verfahren zur Feststellung der psycho-
logischen Eignung und der Analyse des psychologischen Potenzials sowie
zur Prüfung von Ansprüchen aus dem Dienstverhältnis.
Mit der Verarbeitung der Daten dürfen nur Personen betraut werden, die in
§ 203 des Strafgesetzbuchs genannt sind.

(2) Biometrische Daten von Soldaten dürfen von Stellen im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung, die nicht dem Sanitätsdienst der Bundes-
wehr angehören, zum Zweck der eindeutigen Identifizierung verarbeitet werden,
wenn dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist. Die Daten sind durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen.

(3) Der für die Personalbearbeitung zuständigen Stelle sind nur die Ergebnisse von
Maßnahmen zur Feststellung der medizinischen oder psychologischen Eignung mit-
zuteilen. Angaben zu Religion oder Weltanschauung, Gesundheitsdaten, biometri-
sche Daten und genetische Daten dürfen nicht übermittelt werden.

(4) Personenbezogene Daten, die zur Feststellung der psychologischen Eignung
oder zur Analyse des psychologischen Potenzials verarbeitet werden, sind unver-
züglich zu löschen, wenn die Kenntnis der Daten nicht mehr erforderlich ist, spätes-
tens jedoch zehn Jahre nach Ablauf des Jahres der Erhebung. Mindestens alle zwei
Jahre ist zu prüfen, ob die Kenntnis der Daten noch erforderlich ist. Abweichend
von Satz 1 sind Daten über fliegendes Personal, Personal der Flugführungsdienste,
Operateure unbemannter Luftfahrzeugsysteme und Taucher 30 Jahre zu speichern
und dann zu löschen. Können durch die Löschung schutzwürdige Interessen des
Betroffenen beeinträchtigt werden, sind die Daten mit dessen Einwilligung weiter zu
speichern.

(5) Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, biometrischen Daten und genetischen
Daten ist zulässig
1. für Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder für statis-

tische Zwecke nach Maßgabe des § 27 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
2. aus zwingenden Gründen der Verteidigung nach Maßgabe des § 22 Absatz 1

Nummer 1 Buchstabe d und Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 29b Datenverarbeitung durch und Datenübermittlung an Feldjäger

(1) Die Feldjäger dürfen Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
im Rahmen der Wahrnehmung des militärischen Ordnungsdienstes, des militäri-
schen Verkehrsdienstes, von Sicherheitsaufgaben, von Erhebungen und Ermittlun-
gen im Rahmen des Verteidigungsauftrages, von Aufgaben des Heimat-, Raum-
und Objektschutzes oder von Gewahrsamsaufgaben erforderlich ist. Die personen-
bezogenen Daten sind grundsätzlich offen und bei der betroffenen Person zu erhe-
ben. Sie können bei anderen öffentlichen oder bei nichtöffentlichen Stellen erhoben
werden, wenn die Erhebung bei der betroffenen Person nicht möglich ist oder durch
sie die Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 gefährdet oder erheblich erschwert
würde.

(2) Soweit die Feldjäger für ihre Aufgaben personenbezogene Daten bei der betrof-
fenen Person oder bei nichtöffentlichen Stellen erheben, sind jene auf den Umfang
einer Auskunftspflicht und auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung hinzuwei-
sen. Sofern eine Auskunftspflicht nicht besteht, ist auf die Freiwilligkeit der Auskunft
hinzuweisen.
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(3) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) dürfen
durch die Feldjäger verarbeitet werden:
1. Gesundheitsdaten von Soldaten und zivilen Angehörigen der Bundeswehr zum

Zweck
a) der Aufnahme von Verkehrsunfällen, soweit dies für Erhebungen hinsichtlich

der Unfallursachen, der Personalien der Unfallbeteiligten und zur Sicherung
von Ansprüchen des Dienstherrn gegen Unfallbeteiligte erforderlich ist,

b) von Fahrtüchtigkeitskontrollen von Kraftfahrern der Bundeswehr, soweit
dies zur Erfüllung der Aufgabe des militärischen Verkehrsdienstes, die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten, erforderlich ist,

c) der Tatort-, Ereignisort- und Spurensicherung, soweit dies für die Durchfüh-
rung von Erhebungen und Ermittlungen im Rahmen des Verteidigungsauf-
trags erforderlich ist,

d) der Ingewahrsamnahme, soweit dies für die Betreuung der in Gewahrsam
genommenen Person, zum Eigenschutz der mit der Ingewahrsamnahme be-
trauten Feldjäger oder für eine gerichtsfeste Dokumentation der Ingewahr-
samnahme erforderlich ist,

e) des Personen- und Begleitschutzes durch das durch eine entsprechende
Spezialausbildung befähigte Personenschutzpersonal, soweit dies für die
Betreuung der Schutzperson, zum Eigenschutz der mit dem Personen- und
Begleitschutz betrauten Feldjäger oder für eine gerichtsfeste Dokumenta-
tion der Maßnahme erforderlich ist, sowie

f) der Nachforschung nach unerlaubt Abwesenden, soweit dies für die Betreu-
ung der gesuchten Person und zum Eigenschutz der mit der Nachforschung
betrauten Feldjäger erforderlich ist,

2. biometrische Daten von Soldaten und Zivilpersonen zum Zweck
a) der Ingewahrsamnahme, soweit es erforderlich ist, um Personen eindeutig

voneinander unterscheiden und identifizieren zu können,
b) der Tatort-, Ereignisort- und Spurensicherung sowie der Sicherstellung er-

kennungsdienstlicher Kriterien in Aktenform, soweit dies zur gerichtsfesten
Dokumentation des festgestellten Sachverhalts erforderlich ist, und

c) der Nachforschung nach unerlaubt Abwesenden, soweit dies für die Identifi-
zierung der gesuchten Person und eine gerichtsfeste Dokumentation der
Maßnahme erforderlich ist, und

3. genetische Daten von Soldaten und Zivilpersonen zum Zweck der Tatort-, Ereig-
nisort- und Spurensicherung sowie der Sicherstellung erkennungsdienstlicher
Kriterien in Aktenform, soweit dies im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung und
gerichtsfesten Dokumentation erforderlich ist.

(4) Die Feldjäger dürfen folgende Kategorien von personenbezogenen Daten verar-
beiten, soweit dies zum Zweck der Durchführung militärischer Evakuierungsoperati-
onen, die von der Bundeswehr im Ausland durchgeführt oder unterstützt werden,
erforderlich ist:
1. von Soldaten, zivilen Angehörigen der Bundeswehr und Zivilpersonen außerhalb

der Bundeswehr:
a) Gesundheitsdaten,
b) biometrische Daten sowie
c) genetische Daten und
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2. von Zivilpersonen außerhalb der Bundeswehr:
a) Angaben zu religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen sowie
b) Angaben zu politischen Meinungen.

Daten nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a dürfen nur verarbeitet werden, soweit
dies für die Betreuung der betroffenen Personen oder zum Eigenschutz der Feldjä-
ger, die die Evakuierungsoperation durchführen, erforderlich ist. Daten nach Satz 1
Nummer 1 Buchstabe b und c dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies erforder-
lich ist, um die betroffenen Personen eindeutig voneinander unterscheiden und
identifizieren zu können. Angaben nach Satz 1 Nummer 2 dürfen nur verarbeitet
werden, soweit dies für die Sicherheit der betroffenen Personen und der Feldjäger,
die die Evakuierungsoperation durchführen, zwingend erforderlich ist.
(5) Die Daten sind durch technische und organisatorische Maßnahmen nach den
Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 vor unbefugter Einsichtnahme
zu schützen. Für die Verarbeitung von Daten nach den Absätzen 3 und 4 gilt § 22
Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend.

§ 29c Gesundheitsakte

(1) Für jeden Soldaten ist eine Gesundheitsakte zu führen. Die Gesundheitsakte be-
steht aus der Gesundheitsgrundakte und aus fall- sowie fachrichtungsbezogenen
Gesundheitsteilakten. Das Bundesministerium der Verteidigung legt fest, welche
Teile der Gesundheitsakte elektronisch zu führen sind. § 114 Absatz 2 des Bundes-
beamtengesetzes gilt entsprechend. § 114 Absatz 3 des Bundesbeamtengesetzes
ist auf die Gesundheitsakte nicht anzuwenden.
(2) Die Gesundheitsakte ist eine Teilakte der Personalakte. Sie ist getrennt von der
übrigen Personalakte zu bearbeiten und aufzubewahren. Der Zugang ist auf das
fachlich und fachaufsichtlich zuständige Sanitätspersonal zu beschränken. § 107
des Bundesbeamtengesetzes ist nicht anzuwenden. § 110 Absatz 3 des Bundesbe-
amtengesetzes ist auf die Gesundheitsakte mit der Maßgabe anzuwenden, dass
der ausdrückliche oder mutmaßliche Wille des Verstorbenen der Erteilung einer
Auskunft an die Bevollmächtigten des Soldaten, an seine Hinterbliebenen oder an
deren Bevollmächtigte nicht entgegenstehen darf.
(3) Soweit für laufende oder künftige Untersuchungen, Behandlungen oder Begut-
achtungen erforderlich, sind in der Gesundheitsakte zu dokumentieren:
1. medizinische Maßnahmen und ihre Ergebnisse,
2. Therapien und ihre Wirkungen,
3. Eingriffe und ihre Wirkungen.
Alle Aufklärungen und Einwilligungen sind in der Gesundheitsakte zu dokumentie-
ren, Arztbriefe stets aufzunehmen.
(4) Die Dokumentation in der Gesundheitsakte hat in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Untersuchung, Behandlung und Begutachtung zu erfolgen.
Änderungen von Eintragungen sind so vorzunehmen, dass die ursprüngliche Eintra-
gung erkennbar bleibt und zudem erkennbar ist, wann und von wem die Änderung
vorgenommen worden ist.
(5) Die wesentlichen Informationen zu Untersuchungen, Behandlungen und Begut-
achtungen, die in Gesundheitsteilakten dokumentiert sind, sind auch in der Ge-
sundheitsgrundakte zu dokumentieren.
(6) Nimmt der Soldat auf Veranlassung des Dienstherrn oder im Notfall Erbringer
medizinischer Leistungen außerhalb der Bundeswehr in Anspruch, so dürfen die
Leistungserbringer die von ihnen erhobenen personenbezogenen Daten an die für
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die Weiterbehandlung zuständige Stelle im Sanitätsdienst der Bundeswehr und die
für die Abrechnung zuständige Stelle übermitteln. Die übermittelten Daten dürfen
von der für die Weiterbehandlung zuständigen Stelle in der Gesundheitsakte gespei-
chert und von der für die Abrechnung zuständigen Stelle zur Abrechnung mit den
Leistungserbringern verarbeitet werden.

§ 29d Personalaktenführende Stelle

(1) Die Personalakte wird geführt
1. für nach der Bundesbesoldungsordnung B besoldete oder entsprechend ver-

wendete Soldaten und für frühere Generale und frühere Admirale im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung,

2. für alle übrigen Soldaten im Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr und

3. für frühere Soldaten mit Ausnahme der in Nummer 1 genannten bei dem für die
Dienstleistungsüberwachung und Wehrüberwachung zuständigen Karrierecen-
ter der Bundeswehr.

Teilakten können, ihrer Zweckbestimmung entsprechend, von anderen Stellen ge-
führt werden.

(2) Personalakten, die in einem Karrierecenter der Bundeswehr geführt werden, kön-
nen beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufbewahrt
werden.

(3) Die Gesundheitsgrundakte wird von der für die truppenärztliche Versorgung des
Soldaten zuständigen Stelle des Sanitätsdienstes der Bundeswehr geführt. Eine
Gesundheitsteilakte wird von der Stelle des Sanitätsdienstes der Bundeswehr ge-
führt, die die jeweilige medizinische Maßnahme vornimmt.

(4) Das Institut für Präventivmedizin der Bundeswehr führt
1. die Gesundheitsgrundakte ab dem Ende des Wehrdienstverhältnisses und
2. die Gesundheitsteilakten ab

a) dem fünften Jahr nach der letzten Eintragung,
b) dem Ende des Wehrdienstverhältnisses oder
c) der Außerdienststellung der aktenführenden Sanitätseinrichtung,

je nachdem, welche Voraussetzung zuerst erfüllt ist.

(5) Die Personalakte unanfechtbar anerkannter Kriegsdienstverweigerer ist bei Um-
wandlung des Wehrdienstverhältnisses in ein Zivildienstverhältnis an das Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben abzugeben. Aus der Gesund-
heitsakte sind jedoch nur diejenigen Teile abzugeben, die die körperliche Eignung
betreffen.

§ 29e Aufbewahrung von Personalakten

(1) Die Personalakte ist, sofern nicht besondere Aufbewahrungsfristen gesetzlich
festgelegt sind, aufzubewahren
1. bei früheren Berufssoldaten bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 70. Le-

bensjahr vollendet haben,
2. bei den übrigen Reservisten bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 65. Le-

bensjahr vollendet haben,
3. bei früheren Soldaten, die

a) nicht mehr dienstfähig sind,
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b) nicht mehr wehrdienstfähig sind, sofern keine Dienstleistung nach dem Sol-
datengesetz in Betracht kommt,

c) vom Wehrdienst ausgeschlossen oder befreit worden sind,
d) aus anderen als aus Altersgründen aus der Dienstleistungspflicht oder der

Wehrpflicht ausgeschieden sind oder
e) verstorben sind,

bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Eintritt des Ereignisses oder Zustands.
(2) Gesundheitsakten früherer Soldaten sind bis zur Vollendung des 90. Lebensjah-
res aufzubewahren und danach zu vernichten.

§ 29f Befugtes Offenbaren von Privatgeheimnissen

Werden Privatgeheimnisse, die zugleich Daten im Sinne des § 29c Absatz 3 oder
Absatz 6 sind, auf der Grundlage von § 29a Absatz 1 bis 4 oder der §§ 29b bis 29e
weitergegeben, so handelt derjenige, der sie weitergibt, auch nicht unbefugt im
Sinne des § 203 des Strafgesetzbuchs.

§ 30 Geld- und Sachbezüge, Versorgung

(1) Der Soldat hat Anspruch auf Geld- und Sachbezüge, Versorgung, Reise- und
Umzugskostenvergütung nach Maßgabe besonderer Gesetze. Zu den Sachbezü-
gen gehört auch die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung. Die Weiterführung
der sozialen Krankenversicherung für seine Angehörigen, die Arbeitslosenversiche-
rung und Versicherung in den gesetzlichen Rentenversicherungen werden gesetz-
lich geregelt.
(1a) Im Falle eines dienstlichen Bedürfnisses kann die oberste Dienstbehörde im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen festlegen, dass über die
Maßgaben der besonderen Gesetze zu Reise- und Umzugskostenvergütung hinaus
1. aus personalwirtschaftlichen Gründen bei Rückversetzung vom Ausland in das

Inland mit Zusage der Umzugskostenvergütung die Gewährung von Trennungs-
geld in entsprechender Anwendung der Trennungsgeldverordnung für die Dauer
von acht Jahren zulässig ist, wenn der Umzug des Soldaten nicht an den
Dienstort oder dessen Einzugsgebiet erfolgt, sowie

2. Trennungsgeld über den Zeitraum des § 12 Absatz 4 Satz 1 des Bundesum-
zugskostengesetzes hinaus gewährt werden kann.

(2) Anwärter für die Laufbahn der Offiziere des Sanitätsdienstes (Sanitätsoffizieran-
wärter), die unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge zum Studium beurlaubt sind,
erhalten unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, ein Ausbildungsgeld (Grundbe-
trag, Familienzuschlag) sowie Einmalzahlungen im Rahmen von Besoldungsanpas-
sungen nach dem Bundesbesoldungsgesetz und haben Anspruch auf Erstattung
der auf Grundlage der jeweiligen Landesgesetzgebung erhobenen Studienbeiträge
oder Studiengebühren. Die Höhe des Ausbildungsgeldes wird durch Rechtsverord-
nung unter Berücksichtigung der Dienstbezüge derjenigen Dienstgrade festgesetzt,
die die Sanitätsoffizieranwärter während ihrer Ausbildung durchlaufen. Die Rechts-
verordnung regelt ferner das Nähere über die Gewährung des Ausbildungsgeldes
sowie über die Anrechnung von Einkünften aus einer mit der Ausbildung zusammen-
hängenden Tätigkeit.
(3) Die §§ 76, 84a und 96 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes gelten entsprechend.
(4) Den Soldaten kann bei Dienstjubiläen eine Jubiläumszuwendung gewährt wer-
den. Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung.

35



1.2 § 30a 1. Soldatische Grundlagen

(5) Soldatinnen haben Anspruch auf Mutterschutz. Die Einzelheiten werden durch
Rechtsverordnung geregelt. Dabei ist sicherzustellen, dass Soldatinnen hinsichtlich
Inhalt, Art und Umfang der Schutz gewährleistet wird, wie er durch das Mutter-
schutzgesetz vorgesehen ist. Abweichungen sind nur insoweit zulässig, als sie mit
Rücksicht auf die Eigenart des militärischen Dienstes erforderlich sind. Eine ange-
messene Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der dem Gesundheitsschutz
dienenden mutterschutzrechtlichen Vorschriften ist vorzusehen.

(6) Der Dienstherr ermöglicht dem Soldaten die unentgeltliche Beförderung in öf-
fentlichen Eisenbahnen, wenn der Soldat während der Beförderung Uniform trägt.
Eine Rechtsverordnung bestimmt das Nähere über die Voraussetzungen und wei-
tere Ausgestaltung des Anspruches.

§ 30a Teilzeitbeschäftigung, Familienpflegezeit und Pflegezeit

(1) Einem Soldaten kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung im Umfang von mindes-
tens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 30c Absatz 1 und bis zur jeweils
beantragten Dauer, längstens für zwölf Jahre bewilligt werden, soweit dienstliche
Gründe nicht entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung soll bewilligt werden, wenn
er mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen pflegebedürftigen sonstigen
Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt und zwingende dienstliche Gründe
nicht entgegenstehen. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann Teilzeitbeschäftigung
bewilligt werden
1. über eine Dauer von zwölf Jahren hinaus und
2. im Umfang von weniger als der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit.
Die Pflegebedürftigkeit ist nachzuweisen durch ein ärztliches Gutachten oder durch
eine Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung oder durch eine entsprechende Bescheinigung einer privaten Pflege-
versicherung. Soweit Anspruch auf Elternzeit nach § 28 Absatz 7 besteht, kann an-
stelle von Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung auch im Umfang von weniger als der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden. Der Anspruch auf Elternzeit
vermindert sich um die Zeit, in der diese Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genom-
men wird.

(2) Über den Antrag entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder die
von ihm beauftragte Stelle. Die Ablehnung von Anträgen ist im Einzelnen zu begrün-
den. Einem Antrag darf nur entsprochen werden, wenn der Soldat sich verpflichtet,
während des Bewilligungszeitraumes Nebentätigkeiten nur in dem Umfang einzuge-
hen, in dem nach § 20 den in Vollzeit beschäftigten Soldaten die Ausübung von
Nebentätigkeiten gestattet ist. Es dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt
werden, die dem Zweck der Teilzeitbewilligung nicht zuwiderlaufen. Wird die Ver-
pflichtung nach Satz 3 schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden.

(3) Die zuständige Stelle kann auch nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung
beschränken, den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen oder deren Bewilli-
gung widerrufen, soweit zwingende dienstliche Gründe dies erfordern. Sie soll den
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zulassen, wenn dem Soldaten die Teilzeitbe-
schäftigung nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen.

(4) Bemessungsgrundlage für die Arbeitszeit im Sinne von § 6 Abs. 1 des Bundes-
besoldungsgesetzes ist bei teilzeitbeschäftigten Soldaten die regelmäßige Arbeits-
zeit gemäß § 30c Absatz 1.
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(5) Das Nähere zur Teilzeitbeschäftigung der Soldaten wird in einer Rechtsverord-
nung geregelt. In der Rechtsverordnung werden die Wehrdienstarten bestimmt, bei
denen Teilzeitbeschäftigung zulässig ist. Dort können auch bestimmte Verwendun-
gen und Truppenteile festgelegt werden, in denen eine Teilzeitbeschäftigung nicht
möglich ist. Des Weiteren kann darin, außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4,
vor der erstmaligen Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung eine Mindestdienstzeit
von höchstens vier Jahren gefordert werden.
(6) Abweichend von Absatz 1 wird einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit in
entsprechender Anwendung des § 92a des Bundesbeamtengesetzes Teilzeitbe-
schäftigung als Familienpflegezeit mit Vorschuss bewilligt. Die Absätze 2 bis 5 gel-
ten entsprechend.
(7) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit wird in entsprechender Anwendung
des § 92b des Bundesbeamtengesetzes
1. abweichend von Absatz 1 Teilzeitbeschäftigung oder
2. Urlaub unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltli-

chen truppenärztlichen Versorgung
als Pflegezeit mit Vorschuss bewilligt. Im Übrigen gelten für die Bewilligung von
Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 die Absätze 2 bis 5 entsprechend.

§ 30b Zusammentreffen von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung

Urlaube nach § 28 Absatz 5 und den §§ 28a und 30a Absatz 7 sowie Zeiten einer
Teilzeitbeschäftigung nach § 30a dürfen zusammen eine Dauer von 15 Jahren nicht
überschreiten. Diese Höchstdauer gilt nicht in den Fällen des § 30a Absatz 1 Satz 3
Nummer 1.

§ 30c Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von Soldaten, die im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums der Verteidigung verwendet werden, beträgt grundsätzlich
41 Stunden. Ausnahmen sind zulässig für Führungskräfte vom Dienstgrad Brigade-
general oder von vergleichbaren Dienstgraden an aufwärts. Für Soldaten, die außer-
halb des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung verwendet
werden, gilt das für die aufnehmende Stelle geltende Arbeitszeitrecht. Ist der
Rechtsträger der aufnehmenden Stelle dienstherrenfähig, gilt das für dessen Be-
amte geltende Arbeitszeitrecht entsprechend.
(2) Der Soldat ist verpflichtet, über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus
militärischen Dienst zu leisten, soweit die Besonderheiten dieses Dienstes es erfor-
dern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmen beschränkt. Wird er durch eine dienst-
lich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über
die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihm für diese Mehrarbeit
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr entsprechende Dienstbefreiung zu
gewähren. Für Soldaten in den Streitkräften kann die Ausschlussfrist auf sechs Mo-
nate verkürzt werden. Der Dienstherr kann die Dienstbefreiung einseitig anordnen.
Eine Dienstbefreiung wird nicht gewährt, soweit sie aus zwingenden dienstlichen
Gründen nicht möglich ist.
(3) Bei Bereitschaftsdienst kann die regelmäßige Arbeitszeit entsprechend den
dienstlichen Bedürfnissen angemessen verlängert werden. In kurativen Sanitätsein-
richtungen der Bundeswehr kann die Arbeitszeit auf bis zu 54 Stunden im Siebenta-
geszeitraum verlängert werden, wenn
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1. hierfür ein zwingendes dienstliches Bedürfnis besteht,
2. der Soldat sich hierzu schriftlich oder elektronisch bereit erklärt und
3. die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes be-

achtet werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden bei Tätigkeiten im Rahmen von
1. Einsätzen, einschließlich der unmittelbaren Vorbereitung, sowie anderen Tätig-

keiten der Streitkräfte, bei denen militärspezifische Besonderheiten der Anwen-
dung der Absätze 1 bis 3 zwingend entgegenstehen, insbesondere
a) im Rahmen mandatierter Auslandseinsätze,
b) zur Landesverteidigung, im Spannungsfall oder im Rahmen des inneren

Notstandes,
c) im Rahmen nationaler Krisenvorsorge,
d) zur Bündnisverteidigung im Rahmen der Organisation des Nordatlantikver-

trages,
e) zur Beteiligung an militärischen Aufgaben im Rahmen der Vereinten Natio-

nen, der Organisation des Nordatlantikvertrages oder der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union,

f) im Rahmen der nuklearen Teilhabe und
g) zur Sicherung des deutschen Luftraums und des Luftraums des Gebietes

der Organisation des Nordatlantikvertrages,
2. Amtshilfe bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen und

im Rahmen der dringenden Eilhilfe, humanitärer Hilfsdienste und Hilfeleistungen
nach § 2 Absatz 2 Satz 3 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes,

3. mehrtägigen Seefahrten,
4. Alarmierungen und Zusammenziehungen sowie einsatzbezogenen Operations-

planungen und militärischen Ausbildungen zur Vorbereitung von Einsätzen und
Verwendungen in den Fällen der Nummern 1 und 2,

5. mehrtägigen Übungs- und Ausbildungsvorhaben zur Herstellung und Aufrecht-
erhaltung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, insbesondere für Maßnahmen
nach den Nummern 1 und 2,

6. Übungs- und Ausbildungsvorhaben der Spezialkräfte der Bundeswehr sowie
7. außergewöhnlichen Situationen, die spezifische Tätigkeiten der Streitkräfte zum

Schutz des Lebens, der Gesundheit, der Sicherheit der Bevölkerung oder des
Allgemeinwohls sowie zur Abwehr schwerwiegender kollektiver Gefahren erfor-
dern.

(5) Eine Rechtsverordnung bestimmt für im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums der Verteidigung verwendete Soldaten das Nähere
1. zur Regelung der Arbeitszeit, insbesondere

a) zu ihrer Dauer,
b) zu Möglichkeiten ihrer flexiblen Ausgestaltung,
c) zur Kontrolle ihrer Einhaltung und
d) zum Zeitausgleich, sowie

2. zur Gewährleistung eines bestmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei
den Tätigkeiten nach Absatz 4.

Eine Kontrolle der Einhaltung der Arbeitszeit mittels automatisierter Datenverarbei-
tungssysteme ist zulässig, soweit diese Systeme eine Mitwirkung des Soldaten er-
fordern. Die erhobenen Daten dürfen nur für Zwecke der Arbeitszeitkontrolle, der
Wahrung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften und des gezielten Personaleinsatzes
verwendet werden, soweit dies zur Aufgabenwahrnehmung der jeweils zuständigen
Stelle erforderlich ist. In der Rechtsverordnung sind Löschfristen für die erhobenen
Daten vorzusehen. Die Rechtsverordnung kann die Erprobung innovativer und fle-
xibler Arbeitszeitmodelle mit Langzeitkonten gestatten und hierbei vorsehen, dass
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Erholungsurlaub auf Antrag einem Langzeitkonto gutgeschrieben werden darf. Die
Rechtsverordnung kann auch das Ermessen bindende Vorgaben zur Bewilligung
von Urlaub im Zusammenhang mit den Tätigkeiten nach Absatz 4 vorsehen.
(6) Soldaten, die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung bei
militärischen Stellen verwendet werden, in denen Teile von Streitkräften mehrerer
Staaten zusammengeschlossen sind, können durch Rechtsverordnung von der An-
wendung der Absätze 1 bis 3 und der Rechtsverordnung nach Absatz 5 ausgenom-
men werden.

§ 30d Höchstzulässige Arbeitszeit bei bestimmten Tätigkeiten

(1) Die höchstzulässige wöchentliche Arbeitszeit in einem Zeitraum von zwölf Mona-
ten kann durch Rechtsverordnung längstens bis zum 31. Dezember 2030 von 48
auf 54 Stunden angehoben werden,
1. soweit Soldaten eine der folgenden Tätigkeiten ausüben:

a) als fliegende Besatzung zur Überwachung des nationalen Luftraums,
b) als fliegende Besatzung im maritimen Such- oder Rettungsdienst oder
c) als Schiffsbesatzung zur betriebstechnischen Überwachung seegehender

Einheiten während Aufenthalten im Heimathafen, im Marinearsenal oder in
Werften, und

2. soweit die Tätigkeiten nach Nummer 1 andernfalls nicht im erforderlichen Um-
fang ausgeübt werden können.

Sobald die Voraussetzungen für eine Anhebung nach Satz 1 nicht mehr erfüllt sind,
ist die Rechtsverordnung aufzuheben. § 30c Absatz 1 bis 3 bleibt unberührt.
(2) Für Soldaten, deren Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 1 angehoben ist, bestimmt
eine Rechtsverordnung das Nähere zur Gewährleistung eines bestmöglichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes.

§ 31 Fürsorge

(1) Der Bund hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl des
Berufssoldaten und des Soldaten auf Zeit sowie ihrer Familien, auch für die Zeit
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, zu sorgen. Er hat auch für das Wohl des
Soldaten zu sorgen, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst nach
Maßgabe des Vierten oder Fünften Abschnittes oder des Wehrpflichtgesetzes leis-
tet; die Fürsorge für die Familie des Soldaten während des Wehrdienstes und seine
Eingliederung in das Berufsleben nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst wer-
den gesetzlich geregelt.
(2) § 80 des Bundesbeamtengesetzes und die Bundesbeihilfeverordnung sind ent-
sprechend anzuwenden auf
1. Soldatinnen und Soldaten, die Anspruch auf Dienstbezüge oder Ausbildungs-

geld haben oder Elternzeit in Anspruch nehmen, und
2. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Ver-

sorgungsbezüge nach Teil 2 Abschnitt 2 des Soldatenversorgungsgesetzes
oder nach § 58 oder § 59 des Soldatenversorgungsgesetzes.

(3) Auf Soldaten, die sich in Betreuungsurlaub nach § 28 Abs. 5 befinden, ist § 92
Abs. 5 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend anzuwenden.
(4) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen von Berufssoldaten und Soldaten auf
Zeit, denen auf Grund von § 69a des Bundesbesoldungsgesetzes unentgeltliche
truppenärztliche Versorgung zusteht.
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(5) Beihilfe wird nicht gewährt
1. Soldaten, solange sie sich in einer Eignungsübung befinden, es sei denn, dass

sie ohne Einberufung zur Eignungsübung im öffentlichen Dienst beihilfeberech-
tigt wären, und

2. Versorgungsempfängern für die Dauer einer Beschäftigung im öffentlichen
Dienst, durch die eine Beihilfeberechtigung auf Grund beamtenrechtlicher Vor-
schriften begründet wird.

(6) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen schließt eine Beihilfe-
berechtigung auf Grund eines neuen Versorgungsbezuges die Beihilfeberechtigung
aufgrund früherer Versorgungsbezüge aus.

(7) Abweichend von Absatz 5 Nr. 1 sind von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit,
die nach der Eignungsübung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder Sol-
daten auf Zeit berufen worden sind, auch die während der Eignungsübung entstan-
denen Aufwendungen beihilfefähig.

(8) In einer Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, Soldaten mit Familien- oder
Pflegeaufgaben im Sinne des § 3 Absatz 6 und 7 des Soldatinnen- und Soldaten-
gleichstellungsgesetzes die Kosten für eine Familien- und Haushaltshilfe zu erstat-
ten, die durch Verwendungen im Ausland zusätzlich entstehen, unabdingbar sind
und eine Erstattung nach anderen Rechtsgrundlagen nicht möglich ist.

(9) In einer Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass die Kosten für die
Bestattung eines Soldaten in einem Ehrengrab der Bundeswehr erstattet werden.

§ 31a Zahlung durch den Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen

(1) Hat ein Soldat wegen einer vorsätzlichen Verletzung des Körpers, der Gesund-
heit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung, die ihm wegen seiner Eigen-
schaft als Soldat zugefügt worden ist, einen durch ein rechtskräftiges Endurteil ei-
nes deutschen Gerichts festgestellten Anspruch auf Schmerzensgeld gegen einen
Dritten, so soll der Dienstherr auf Antrag die Zahlung auf diesen Anspruch bis zur
Höhe des zuerkannten Schmerzensgeldanspruchs übernehmen, sofern dies zur
Vermeidung einer unbilligen Härte notwendig ist. Der rechtskräftigen Feststellung
steht ein nicht oder nicht mehr widerruflicher Vergleich nach § 794 Absatz 1 Num-
mer 1 der Zivilprozessordnung gleich, wenn er der Höhe nach angemessen ist.

(2) Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn ein Versuch der Vollstreckung
in das Vermögen nicht zu einer vollständigen Befriedigung des Soldaten geführt hat,
sofern der Betrag, hinsichtlich dessen der Soldat nicht befriedigt wurde, mindestens
250 Euro erreicht.

(3) Der Dienstherr kann die Zahlung nach Absatz 1 ablehnen, wenn auf Grund des-
selben Sachverhalts eine einmalige Unfallentschädigung (§ 84 des Soldatenversor-
gungsgesetzes) oder ein Ausgleich für gesundheitliche Schädigungsfolgen nach
dem Soldatenentschädigungsgesetz gezahlt wird.

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren
nach Rechtskraft des Urteils nach Absatz 1 Satz 1 oder nach Eintritt der Unwiderruf-
lichkeit des Vergleichs nach Absatz 1 Satz 2 schriftlich oder elektronisch gestellt
werden. Dem Antrag ist ein Nachweis des Vollstreckungsversuches beizufügen. Die
Entscheidung trifft das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm zu
bestimmende Stelle. Für Versorgungsempfänger ist die für die Zahlung der Versor-
gungsbezüge verantwortliche Stelle zuständig. Soweit der Dienstherr die Zahlung
übernommen hat, gehen Ansprüche gegen Dritte auf ihn über. Der Übergang der
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Ansprüche kann nicht zum Nachteil der oder des Geschädigten geltend gemacht
werden.
(5) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Schmerzensgeldansprüche, die im Wege des
Urkundenprozesses nach den §§ 592 bis 600 der Zivilprozessordnung festgestellt
worden sind.

§ 31b Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B

(1) Personen, die sich erstmalig freiwillig für einen Wehrdienst mit Dienstantritt ab
dem 1. Januar 2026 verpflichtet und einen durchgehenden Wehrdienst von mindes-
tens zwölf Monaten geleistet haben, wird nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 an-
stelle eines Zuschusses nach § 31c auf Antrag ein einmaliger Zuschuss für den
erstmaligen Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B im Sinne der Fahrerlaubnis-
Verordnung gewährt.
(2) Die Gewährung des Zuschusses setzt voraus, dass eine Fahrschulausbildung
innerhalb von zwölf Monaten vor Antritt und zwölf Monaten nach Beendigung des
Wehrdienstes mit dem Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B abgeschlossen
wurde.
(3) Der Antrag auf Gewährung des Zuschusses ist innerhalb von zwölf Monaten
nach Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 zu stellen.
(4) Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe von 3 500 Euro gewährt, soweit die nachge-
wiesenen Kosten
1. auf den Besuch einer Fahrschule sowie auf die Gebühren der Fahrerlaubnisprü-

fung entfallen sind,
2. für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B aufgewendet wurden,
3. der verpflichteten Person tatsächlich entstanden sind und
4. nicht anderweitig erstattet oder bezuschusst wurden.

§ 31c Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1

(1) Personen, die sich erstmalig freiwillig für einen Wehrdienst mit Dienstantritt ab
dem 1. Januar 2026 verpflichtet und einen durchgehenden Wehrdienst von mindes-
tens zwölf Monaten geleistet haben, wird nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 an-
stelle eines Zuschusses nach § 31b auf Antrag ein einmaliger Zuschuss für den
erstmaligen Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 im Sinne der Fahrer-
laubnis-Verordnung gewährt.
(2) Die Gewährung des Zuschusses setzt voraus, dass eine Fahrschulausbildung
innerhalb von zwölf Monaten vor Antritt und 36 Monaten nach Beendigung des
Wehrdienstes mit dem Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 abge-
schlossen wurde.
(3) Der Antrag auf Gewährung des Zuschusses ist innerhalb von zwölf Monaten
nach Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 zu stellen.
(4) Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe von 5 000 Euro gewährt, soweit die nachge-
wiesenen Kosten
1. auf den Besuch einer Fahrschule sowie auf die Gebühren der Fahrerlaubnisprü-

fung entfallen sind,
2. für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 aufgewendet wurden,
3. der verpflichteten Person tatsächlich entstanden sind und
4. nicht anderweitig erstattet oder bezuschusst wurden.
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§ 32 Dienstzeitbescheinigung und Dienstzeugnis

(1) Der Soldat erhält nach Beendigung seines Wehrdienstes eine Dienstzeitbeschei-
nigung. Auf Antrag ist ihm bei einer Dienstzeit von mindestens vier Wochen von
seinem nächsten Disziplinarvorgesetzten ein Dienstzeugnis zu erteilen, das über die
Art und Dauer der wesentlichen von ihm bekleideten Dienststellungen, über seine
Führung, seine Tätigkeit und seine Leistung im Dienst Auskunft gibt. Das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung kann die Zuständigkeit nach Satz 2 anders bestimmen.
(2) Der Soldat kann eine angemessene Zeit vor dem Ende des Wehrdienstes ein
vorläufiges Dienstzeugnis beantragen.

§ 33 Staatsbürgerlicher und völkerrechtlicher Unterricht

(1) Die Soldaten erhalten staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Unterricht. Der
für den Unterricht verantwortliche Vorgesetzte darf die Behandlung politischer Fra-
gen nicht auf die Darlegung einer einseitigen Meinung beschränken. Das Gesamt-
bild des Unterrichts ist so zu gestalten, dass die Soldaten nicht zu Gunsten oder
zu Ungunsten einer bestimmten politischen Richtung beeinflusst werden.
(2) Die Soldaten sind über ihre staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Pflichten
und Rechte im Frieden und im Krieg zu unterrichten.

§ 34 Beschwerde

Der Soldat hat das Recht, sich zu beschweren. Das Nähere regelt die Wehrbe-
schwerdeordnung.

§ 35 Beteiligungsrechte der Soldaten

Die Beteiligung der Soldaten regelt das Soldatenbeteiligungsgesetz.

§ 35a Beteiligung an der Gestaltung des Dienstrechts

Für die Beteiligung bei der Gestaltung des Dienstrechts der Soldaten gilt § 118 des
Bundesbeamtengesetzes sinngemäß.

§ 36 Seelsorge

Der Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung.
Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig.

Zweiter Abschnitt Rechtsstellung der Berufssoldaten und der
Soldaten auf Zeit

1. Begründung des Dienstverhältnisses

§ 37 Voraussetzung der Berufung

(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten auf Zeit darf
nur berufen werden, wer
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1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist,
2. Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt,
3. die charakterliche, geistige und körperliche Eignung besitzt, die zur Erfüllung

seiner Aufgaben als Soldat erforderlich ist,
4. keine unveränderlichen Merkmale des Erscheinungsbilds aufweist, die mit den

Vorgaben der Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 4 nicht vereinbar sind.
(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in Einzelfällen Ausnahmen von
Absatz 1 Nr. 1 zulassen, wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht.

§ 38 Hindernisse der Berufung

(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten auf Zeit darf
nicht berufen werden, wer
1. durch ein deutsches Gericht wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von

mindestens einem Jahr oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen
Rechtsstaates oder Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit oder
Volksverhetzung strafbar ist, zu Freiheitsstrafe verurteilt ist,

2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt,

3. einer Maßregel der Besserung und Sicherung nach den §§ 64, 66, 66a oder
§ 66b des Strafgesetzbuches oder der Sicherungsverwahrung nach Bestim-
mungen des § 7 oder des § 106 des Jugendgerichtsgesetzes unterworfen ist,
solange die Maßregel nicht erledigt ist.

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in Einzelfällen Ausnahmen von
Absatz 1 Nr. 1 zulassen.

§ 39 Begründung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten

In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten können berufen werden
1. Unteroffiziere, Feldwebelanwärter jedoch erst mit der Beförderung zum Feldwe-

bel,
2. Offizieranwärter nach Abschluss des für ihre Laufbahn vorgesehenen Ausbil-

dungsganges mit der Beförderung zum Leutnant, Geoinformationsoffizieran-
wärter nach Abschluss des für ihre Laufbahn vorgesehenen Ausbildungsganges
mit der Beförderung zum Oberleutnant, Sanitätsoffizieranwärter mit der Beför-
derung zum Stabsarzt, Stabsveterinär, Stabsapotheker und Militärmusikoffizie-
ranwärter mit der Beförderung zum Hauptmann,

3. Offiziere auf Zeit,
4. Offiziere der Reserve.

§ 40 Begründung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit

(1) Die Berufung in ein Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit ist längstens bis zu einer
Dienstzeit von 25 Jahren zulässig, jedoch nicht über das 62. Lebensjahr hinaus. Für
Offiziere in den Laufbahnen des Sanitätsdienstes, des Militärmusikdienstes und des
Geoinformationsdienstes der Bundeswehr bildet die Vollendung des 65. Lebensjah-
res die Altersgrenze für ein Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit. Wenn dringende
dienstliche Gründe dies im Einzelfall erfordern, ist eine Berufung auch im Übrigen
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über die Altersgrenze des Satzes 1 hinaus zulässig, längstens bis zur Vollendung
des 65. Lebensjahres. In den Laufbahnen der Mannschaften des Sanitätsdienstes,
der Fachunteroffiziere des Sanitätsdienstes, der Feldwebel des Sanitätsdienstes,
der Offiziere des Sanitätsdienstes sowie in den sanitätsdienstlichen Werdegängen
in der Laufbahn der Offiziere des militärfachlichen Dienstes ist die Berufung in ein
Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit längstens bis zu einer Dienstzeit von 30 Jahren
zulässig.

(2) Die Dauer der Berufung kann auf Grund freiwilliger Weiterverpflichtung innerhalb
der Grenzen des Absatzes 1 verlängert werden.

(3) Die Dauer der Berufung eines Soldaten, der Inhaber eines Eingliederungsscheins
(§ 13 Absatz 1 Nummer 1 des Soldatenversorgungsgesetzes) ist, verlängert sich
ohne die Beschränkungen des Absatzes 1 bis zur Ernennung zum Beamten, längs-
tens jedoch um eineinhalb Jahre.

(4) Die Dauer der Berufung eines Soldaten, dessen militärische Ausbildung vor dem
Beginn einer Elternzeit nach § 28 Absatz 7 bereits mehr als sechs Monate mit einem
Studium oder einer Fachausbildung verbunden ist oder war, verlängert sich ohne
die Beschränkungen des Absatzes 1 um die Dauer der Elternzeit. Gleiches gilt für
einen Soldaten, der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 30a in Anspruch genommen
hat; die Dauer der Berufung verlängert sich um die Differenz der Teilzeitbeschäfti-
gung zur Vollzeitbeschäftigung.

(5) Ist ein Soldat auf Zeit zum Zeitpunkt des Ablaufs seiner Dienstzeit wegen Ver-
schleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so verlängert sich
die Dauer der Berufung ohne die Beschränkungen des Absatzes 1 bis zum Ablauf
des auf die Beendigung dieses Zustands folgenden Monats.

(6) In die Dienstzeit wird der Wehrdienst eingerechnet, der in der Bundeswehr bis
zur Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit geleistet worden ist.

(7) Die Dienstzeit eines Soldaten auf Zeit kann auf dessen Antrag verkürzt werden,
wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Die verkürzte Dienstzeit soll die zur Durch-
führung der Berufsförderung notwendige Zeit der Freistellung vom militärischen
Dienst umfassen.

(8) Auch ohne Antrag nach Absatz 7 Satz 1 kann bestimmt werden, dass sich die
Dienstzeit nicht nach Absatz 4 Satz 1 verlängert, wenn an der Verlängerung aus-
nahmsweise kein dienstliches Interesse besteht. Die Absicht, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen, soll bereits im Rahmen der Bearbeitung eines Antrages auf
Bewilligung der Elternzeit eröffnet werden. Die Entscheidung ist spätestens mit der
Bewilligung der Elternzeit zu treffen. Absatz 7 bleibt im Übrigen unberührt.

§ 41 Form der Begründung und der Umwandlung

(1) Die Begründung des Dienstverhältnisses und seine Umwandlung erfolgen durch
Aushändigung einer Ernennungsurkunde. In der Urkunde müssen enthalten sein
1. bei der Begründung die Worte „unter Berufung in das Dienstverhältnis eines

Berufssoldaten“ oder „unter Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten
auf Zeit“,

2. bei der Umwandlung die die Art des Dienstverhältnisses bestimmenden Worte
nach Nummer 1.

An Stelle der Worte „unter Berufung“ können die Worte „ich berufe“ verwendet
werden.
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(2) Die Begründung und die Umwandlung werden mit dem Tag der Aushändigung
der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein spä-
terer Tag bestimmt ist.
(3) Wird bei der Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit ein späterer
Tag als der Tag der Aushändigung der Urkunde für das Wirksamwerden der Ernen-
nung bestimmt, so hat der Soldat an diesem Tag seinen Dienst anzutreten. Die
Ernennung ist vor ihrem Wirksamwerden zurückzunehmen, wenn sich herausstellt,
dass die Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit nach § 37 Abs. 1
und § 38 unzulässig ist.
(4) Die Ernennungen mehrerer Soldaten können in einer Urkunde verfügt werden. An
die Stelle der Aushändigung der Ernennungsurkunde tritt die Aushändigung einer
Ausfertigung des Teils der Urkunde, der sich auf den Soldaten bezieht.
(5) Entspricht die Urkunde nicht der in Absatz 1 Satz 2 oder 3 vorgeschriebenen
Form, gilt die Ernennung als von Anfang an in der beabsichtigten Form wirksam,
wenn aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht, dass die
nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung zuständige Stelle ein bestimmtes Soldatenver-
hältnis begründen oder ein bestehendes Soldatenverhältnis in ein solches anderer
Art umwandeln wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.

2. Beförderung

§ 42 Form der Beförderung

(1) Die Beförderung eines Berufssoldaten und eines Soldaten auf Zeit wird in einer
Ernennungsurkunde verfügt, in der die Bezeichnung des höheren Dienstgrades ent-
halten sein muss. Die Beförderungen mehrerer Soldaten können in einer Urkunde
verfügt werden.
(2) Die Beförderung zu einem Mannschaftsdienstgrad, die Beförderung eines Offi-
zieranwärters, Sanitätsoffizieranwärters, Militärmusikoffizieranwärters oder Geoin-
formationsoffizieranwärters zu einem Unteroffizierdienstgrad und die Beförderung
eines Feldwebelanwärters zum Unteroffizier und Stabsunteroffizier werden mit der
dienstlichen Bekanntgabe an den zu Ernennenden, jedoch nicht vor dem in der
Ernennungsurkunde bestimmten Tag wirksam. Dem Soldaten ist der Tag der dienst-
lichen Bekanntgabe seiner Beförderung zu bescheinigen.
(3) Für die Beförderung durch Aushändigung einer Urkunde gilt § 41 Abs. 2 und,
wenn die Beförderung mehrerer Soldaten in einer Urkunde verfügt wird, § 41 Abs. 4
Satz 2 entsprechend. In Ausnahmefällen, insbesondere bei Aufenthalt des zu Beför-
dernden außerhalb des Bundesgebietes, kann die ernennende Stelle die dienstliche
Bekanntgabe der Beförderung anordnen. Insoweit gilt Absatz 2 entsprechend mit
der Maßgabe, dass dem Soldaten die Urkunde oder die Ausfertigung alsbald auszu-
händigen ist.
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3. Beendigung des Dienstverhältnisses

a) Beendigung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten

§ 43 Beendigungsgründe

(1) Das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten endet durch Eintritt oder Versetzung
in den Ruhestand nach Maßgabe der Vorschriften über die rechtliche Stellung der
Berufssoldaten im Ruhestand.
(2) Das Dienstverhältnis endet ferner durch
1. Umwandlung,
2. Entlassung,
3. Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten oder
4. Entfernung aus dem Dienstverhältnis durch Urteil in einem gerichtlichen Diszipli-

narverfahren.

§ 44 Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand

(1) Ein Berufssoldat tritt in den Ruhestand mit Ablauf des Monats, in dem er die
nach § 45 Abs. 1 festgesetzte allgemeine Altersgrenze erreicht hat. Der Eintritt in
den Ruhestand kann aus dienstlichen Gründen bis zum Ablauf des 31. März oder
30. September, der dem Erreichen der allgemeinen Altersgrenze folgt, hinausge-
schoben werden. Wenn dringende dienstliche Gründe im Einzelfall die Fortführung
des Dienstes erfordern, kann das Bundesministerium der Verteidigung oder eine
von ihm beauftragte Stelle den Eintritt in den Ruhestand hinausschieben, jedoch
für nicht mehr als drei Jahre. Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag des
Berufssoldaten um bis zu einem Jahr hinausgeschoben werden, wenn dies im
dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag soll spätestens drei Jahre vor dem Erreichen
der allgemeinen Altersgrenze gestellt werden. Ist ein Berufssoldat zum Zeitpunkt
des vorgesehenen Eintritts in den Ruhestand wegen Verschleppung, Gefangen-
schaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Ein-
flussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist der Eintritt in den Ruhestand bis zum
Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustands folgenden Monats hinauszuschie-
ben.
(2) Ein Berufssoldat, der die für ihn geltende besondere Altersgrenze nach § 45 Ab-
satz 2 erreicht hat, kann zum Ende eines Kalendermonats in den Ruhestand versetzt
werden. Dem Berufssoldaten ist auf Antrag die Fortsetzung des Dienstverhältnisses
um bis zu zwei Jahre über die besondere Altersgrenze hinaus zuzusichern, wenn
dies im dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag soll spätestens drei Jahre vor Errei-
chen der besonderen Altersgrenze gestellt werden.
(3) Ein Berufssoldat ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er wegen seines kör-
perlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner
Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) ist. Als dienstunfähig kann er auch
dann angesehen werden, wenn aufgrund der in Satz 1 genannten Umstände die
Wiederherstellung seiner Fähigkeit zur Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht inner-
halb eines Jahres zu erwarten ist.
(4) Die Dienstunfähigkeit wird auf Grund des Gutachtens eines Arztes der Bundes-
wehr von Amts wegen oder auf Antrag festgestellt. Hat der Berufssoldat nicht selbst
den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt, so ist ihm unter Angabe der
Gründe mitzuteilen, dass seine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist; er ist
hierüber zu hören. Der Berufssoldat ist verpflichtet, sich von Ärzten der Bundeswehr
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oder von hierzu bestimmten Ärzten untersuchen und, falls sie es für notwendig
erklären, beobachten zu lassen. Die über die Versetzung in den Ruhestand ent-
scheidende Stelle kann auch andere Beweise erheben. Ob die Wiederherstellung
der Dienstfähigkeit innerhalb eines Jahres nicht zu erwarten ist, soll, abgesehen von
den Fällen, in denen dies offensichtlich ist, erst nach sechsmonatiger Heilbehand-
lung festgestellt werden.

(5) Der Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand setzt voraus, dass der Berufs-
soldat
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat oder
2. infolge einer Wehrdienstbeschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden zu-

gezogen hat, dienstunfähig geworden ist oder als dienstunfähig angesehen wer-
den kann.

Die Berechnung der Dienstzeit im Sinne der Nummer 1 regelt das Soldatenversor-
gungsgesetz.

(6) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Abs. 2
für die Ernennung des Berufssoldaten zuständig wäre. Die Verfügung ist dem Be-
rufssoldaten schriftlich zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes wi-
derrufen werden, wenn die Fortsetzung des Dienstverhältnisses unter Berücksichti-
gung der persönlichen, insbesondere häuslichen, beruflichen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse zumutbar ist oder wenn der Spannungs- oder Verteidigungsfall festge-
stellt ist. In den Fällen des Absatzes 2 ist dem Berufssoldaten wenigstens ein Jahr
vor dem Tag des Ausscheidens mitzuteilen, dass seine Versetzung in den Ruhe-
stand beabsichtigt ist; die Entscheidung, durch die er in den Ruhestand versetzt
wird, muss ihm wenigstens drei Monate vor dem Tag des Ausscheidens zugestellt
werden. In den Fällen des Absatzes 3 beginnt der Ruhestand mit dem Ende der drei
Monate, die auf den Monat folgen, in dem die Versetzung in den Ruhestand dem
Berufssoldaten mitgeteilt worden ist.

(7) Mit dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhestand hat der Berufssoldat das
Recht, seine Dienstgradbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst (a. D.)“ weiter-
zuführen.

§ 45 Altersgrenzen

(1) Für Berufssoldaten werden folgende allgemeine Altersgrenzen festgesetzt:
1. die Vollendung des 65. Lebensjahres für Generale und Oberste sowie für Offi-

ziere in den Laufbahnen des Sanitätsdienstes, des Militärmusikdienstes und des
Geoinformationsdienstes der Bundeswehr,

2. die Vollendung des 62. Lebensjahres für alle anderen Berufssoldaten.

(2) Als besondere Altersgrenzen der Berufssoldaten werden festgesetzt:
1. die Vollendung des 62. Lebensjahres für die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Offi-

ziere,
2. die Vollendung des 61.Lebensjahres für Oberstleutnante,
3. die Vollendung des 59. Lebensjahres für Majore und Stabshauptleute,
4. die Vollendung des 56. Lebensjahres für Hauptleute, Oberleutnante und Leut-

nante,
5. die Vollendung des 55. Lebensjahres für Berufsunteroffiziere,
6. die Vollendung des 41. Lebensjahres für Offiziere, die in strahlgetriebenen

Kampfflugzeugen als Flugzeugführer oder Waffensystemoffizier verwendet wer-
den, die Vollendung des 40. Lebensjahres, soweit sie wehrfliegerverwendungs-
unfähig sind.
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(3) Die Altersgrenzen nach den Absätzen 1 und 2 gelten auch für die Berufssoldaten
der Marine mit entsprechenden Dienstgraden.
(4) Das durchschnittliche Zurruhesetzungsalter aller Berufssoldaten liegt ab 2024
um mindestens zwei Jahre über dem Zurruhesetzungsalter nach dem Stand vom
1. Januar 2007. Das Bundesministerium der Verteidigung berichtet hierüber alle vier
Jahre dem Deutschen Bundestag, erstmals im Jahr 2018.
(5) § 147 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt entsprechend.

§ 45a Umwandlung

(1) Beantragt ein Berufssoldat die Umwandlung seines Dienstverhältnisses in das
eines Soldaten auf Zeit, kann dem Antrag bei Vorliegen eines dienstlichen Interesses
stattgegeben werden.
(2) Die Dienstzeit soll die zur Durchführung der Berufsförderung notwendige Zeit der
Freistellung vom militärischen Dienst umfassen.
(3) Bei der Umwandlung müssen die Voraussetzungen des § 46 Abs. 3 nicht vorlie-
gen.

§ 46 Entlassung

(1) Ein Berufssoldat ist entlassen, wenn er die Eigenschaft als Deutscher im Sinne
des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. Das Bundesministerium der Verteidi-
gung entscheidet darüber, ob diese Voraussetzung vorliegt, und stellt den Tag der
Beendigung des Dienstverhältnisses fest.
(2) Ein Berufssoldat ist zu entlassen,
1. wenn er aus einem der in § 38 genannten Gründe nicht hätte ernannt werden

dürfen und das Hindernis noch fortbesteht,
2. wenn er seine Ernennung durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung

herbeigeführt hat,
3. wenn sich herausstellt, dass er vor seiner Ernennung eine Straftat begangen

hat, die ihn der Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten unwürdig
erscheinen lässt, und er deswegen zu einer Strafe verurteilt war oder wird,

4. wenn er sich weigert, den Eid abzulegen,
5. wenn er zur Zeit der Ernennung Mitglied des Europäischen Parlaments, des

Bundestages oder eines Landtages war und nicht innerhalb der vom Bundesmi-
nisterium der Verteidigung gesetzten angemessenen Frist sein Mandat nieder-
legt,

6. wenn in den Fällen des § 44 Abs. 1 bis 3 die Voraussetzungen des § 44 Abs. 5
nicht erfüllt sind,

7. wenn er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist; diese Entlassung gilt als Ent-
lassung auf eigenen Antrag, oder

8. wenn er ohne Genehmigung des Bundesministeriums der Verteidigung seinen
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes nimmt.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 kann das Bundesministerium der Verteidigung
wegen besonderer Härte eine Ausnahme zulassen. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 8 kann das Bundesministerium der Verteidigung seine Zuständigkeit auf andere
Stellen übertragen.
(2a) Ein Berufssoldat ist zu entlassen, wenn
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1. er als Einzelperson in schwerwiegender Weise Bestrebungen verfolgt oder ver-
folgt hat,
a) die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder

die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine unge-
setzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben,

b) die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefähr-
den oder

c) die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel 9 Absatz 2 des
Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der
Völker (Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind, und

2. sein Verbleiben in seinem Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das
Vertrauen der Allgemeinheit in die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr ernstlich
gefährden würde.

Ebenso wird entlassen, wer einen Personenzusammenschluss nachdrücklich unter-
stützt oder unterstützt hat, der seinerseits die in Satz 1 genannten Bestrebungen
verfolgt oder verfolgt hat.
(2b) Das bis zur Unanfechtbarkeit der Entlassungsverfügung nach Absatz 2a zu ge-
währende Überbrückungsgeld regelt das Soldatenversorgungsgesetz.
(3) Der Berufssoldat kann jederzeit seine Entlassung verlangen; soweit seine militäri-
sche Ausbildung mit einem Studium oder einer Fachausbildung verbunden war, gilt
dies jedoch erst nach einer sich daran anschließenden Dienstzeit, die der dreifachen
Dauer des Studiums oder der Fachausbildung entspricht, längstens nach zehn Jah-
ren. In einer Rechtsverordnung kann für bestimmte Verwendungen wegen der Höhe
der mit dem Studium oder der Fachausbildung verbundenen Kosten oder auf Grund
sonstiger studien- oder ausbildungsbedingter Besonderheiten eine längere als die
dreifache Dauer bestimmt werden; die in Satz 1 genannte Höchstdauer darf nicht
überschritten werden.
(3a) Ein Berufssoldat ist entlassen, wenn er zum Beamten ernannt wird. Die Entlas-
sung gilt als solche auf eigenen Antrag. Satz 1 gilt nicht, wenn der Berufssoldat
1. in ein Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter oder
2. als Professor, Juniorprofessor, wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbei-

ter an einer nach Landesrecht staatlich anerkannten oder genehmigten Hoch-
schule, deren Personal im Dienste des Bundes steht, in ein Beamtenverhältnis
auf Zeit

berufen wird. Satz 1 gilt ebenfalls nicht, solange das Bundesministerium der Vertei-
digung oder eine von ihm bestimmte Stelle in seinem Geschäftsbereich der Entlas-
sung nach Satz 1 nicht zugestimmt hat. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der
Soldat nach Absatz 3 seine Entlassung verlangen könnte. Im Übrigen kann die Zu-
stimmung unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen der Bundeswehr er-
teilt werden.
(4) Hat der Berufssoldat Elternzeit nach § 28 Abs. 7 im Anschluss an ein Studium
oder eine Fachausbildung in Anspruch genommen, verlängert sich die Dienstzeit
nach Absatz 3 um diese Zeit entsprechend, soweit das Studium oder die Fachaus-
bildung mehr als sechs Monate gedauert hat; die Höchstdauer von zehn Jahren
bleibt unberührt. Gleiches gilt für einen Berufssoldaten, der eine Teilzeitbeschäfti-
gung nach § 30a in Anspruch genommen hat; die Dienstzeit nach Absatz 3 verlän-
gert sich um die Differenz der Teilzeitbeschäftigung zur Vollzeitbeschäftigung.
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(5) Der Berufsoffizier kann auch dann, wenn er weder ein Studium noch eine Fach-
ausbildung erhalten hat, seine Entlassung erst nach Ende des sechsten Dienstjah-
res als Offizier verlangen.
(6) Vor Ablauf der in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten Dienstzeiten ist der Berufs-
soldat auf seinen Antrag zu entlassen, wenn das Verbleiben im Dienst für ihn wegen
persönlicher, insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Gründe eine
besondere Härte bedeuten würde.
(7) Das Verlangen auf Entlassung muss dem Disziplinarvorgesetzten schriftlich er-
klärt werden. Die Erklärung kann, solange die Entlassungsverfügung dem Soldaten
noch nicht zugegangen ist, innerhalb zweier Wochen nach Zugang bei dem Diszipli-
narvorgesetzten zurückgenommen werden, mit Zustimmung der für die Entlassung
zuständigen Stelle auch nach Ablauf dieser Frist. Die Entlassung ist für den bean-
tragten Zeitpunkt auszusprechen; sie kann jedoch so lange hinausgeschoben wer-
den, bis der Berufssoldat seine dienstlichen Obliegenheiten ordnungsgemäß erle-
digt hat, längstens drei Monate.
(8) Ein Leutnant kann in Ausnahmefällen bis zum Ende des dritten Dienstjahres als
Offizier, spätestens vor dem Ende des zehnten Jahres der Gesamtdienstzeit in der
Bundeswehr, wegen mangelnder Eignung als Berufsoffizier entlassen werden. Die
in diesen Fällen zu gewährende Dienstzeitversorgung regelt das Soldatenversor-
gungsgesetz.

§ 47 Zuständigkeit, Anhörungspflicht und Fristen bei der Entlassung

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle
verfügt, die nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung des Berufssoldaten zuständig wäre.
(2) Der Berufssoldat ist vor der Entscheidung über seine Entlassung zu hören.
(3) Die Entlassung muss in den Fällen des § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 innerhalb
einer Frist von sechs Monaten verfügt werden, nachdem das Bundesministerium
der Verteidigung oder die Stelle, der die Ausübung der Befugnis zur Entlassung
übertragen worden ist, von dem Entlassungsgrund Kenntnis erhalten hat.
(4) Die Entlassungsverfügung muss dem Soldaten in den Fällen des § 46 Abs. 2
Satz 1 Nr. 6 bei Dienstunfähigkeit wenigstens drei Monate vor dem Entlassungstag
und in den Fällen des § 46 Abs. 8 wenigstens sechs Wochen vor dem Entlassungs-
tag zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter schriftlicher Angabe der Gründe
zugestellt werden.

§ 47a Besondere Verfahrensvorschriften für die Entlassung nach § 46
Absatz 2a

(1) Der Berufssoldat ist über den Beginn eines auf seine Entlassung nach § 46 Ab-
satz 2a gerichteten Verfahrens (Entlassungsverfahren) unverzüglich zu unterrichten;
hierbei ist ihm zu eröffnen, auf Grund welcher Tatsachen das Entlassungsverfahren
durchgeführt wird. Er ist darauf hinzuweisen, dass es ihm freisteht, sich mündlich
oder schriftlich zur Sache zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen oder sich
durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Er hat das Recht auf Aktenein-
sicht nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
(2) Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung wird dem Berufssoldaten eine im
Einzelfall angemessene Frist von höchstens einem Monat und für die Abgabe der
Erklärung, sich mündlich äußern zu wollen, eine Frist von zwei Wochen gesetzt. Hat
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der Berufssoldat rechtzeitig erklärt, sich mündlich äußern zu wollen, ist die Anhö-
rung innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Erklärung durchzuführen. Ist der
Berufssoldat aus zwingenden Gründen gehindert, eine Frist nach Satz 1 einzuhal-
ten, und hat er dies unverzüglich mitgeteilt, so ist die Frist zu verlängern. Die Frist-
setzungen sind dem Berufssoldaten zuzustellen.
(3) Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im Strafverfahren
oder im Bußgeldverfahren, auf denen die Entscheidung beruht, sind für das Entlas-
sungsverfahren bindend, soweit dieses denselben Sachverhalt zum Gegenstand
hat. Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächli-
chen Feststellungen sind nicht bindend, können aber der Entscheidung im Entlas-
sungsverfahren ohne nochmalige Prüfung zu Grunde gelegt werden.
(4) Nach der Beendigung der Ermittlungen ist dem Berufssoldaten Gelegenheit zu
geben, sich abschließend zu äußern.
(5) Über die Anhörungen des Berufssoldaten sind Protokolle aufzunehmen. Bei der
Einholung von schriftlichen dienstlichen Auskünften sowie bei der Beiziehung von
Urkunden und Akten genügt die Aufnahme eines Aktenvermerks.
(6) Die Entlassungsverfügung ist zu begründen und zuzustellen. Die Begründung hat
die der Entlassung zu Grunde liegenden Tatsachen und Beweismittel zu enthalten.

§ 48 Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten

Der Berufssoldat verliert seine Rechtsstellung, wenn gegen ihn durch Urteil eines
deutschen Gerichts im Geltungsbereich des Grundgesetzes erkannt ist
1. auf die in § 38 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder Nebenfolgen,
2. auf Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen vorsätzlich begangener

Tat oder
3. auf Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen Bestechlichkeit, so-

weit sich die Tat auf eine Diensthandlung im Wehrdienst bezieht.
Entsprechendes gilt, wenn der Berufssoldat auf Grund einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht ver-
wirkt hat.

§ 49 Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines
Berufssoldaten

(1) Die Zugehörigkeit des Berufssoldaten zur Bundeswehr endet mit der Beendi-
gung seines Dienstverhältnisses durch Entlassung nach § 46 oder durch Verlust
seiner Rechtsstellung als Berufssoldat nach § 48.
(2) In den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7, 8 und Absatz 2a und
des § 48 verliert der Soldat seinen Dienstgrad.
(3) Nach dem Verlust seiner Rechtsstellung als Berufssoldat und nach der Entlas-
sung hat der frühere Berufssoldat keinen Anspruch auf Dienstbezüge und Versor-
gung mit Ausnahme der Beschädigtenversorgung, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.
(4) Ein früherer Berufssoldat, der vor Ablauf der nach § 46 Abs. 3 sich bestimmen-
den Mindestdienstzeit
1. auf seinen Antrag entlassen worden ist oder als auf eigenen Antrag entlassen

gilt,
2. nach § 46 Absatz 2a entlassen worden ist,

51



1.2 §§ 50, 51 1. Soldatische Grundlagen

3. seine Entlassung nach § 46 Abs. 8 vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt hat,

4. seine Rechtsstellung verloren hat oder
5. durch Urteil in einem gerichtlichen Disziplinarverfahren aus dem Dienstverhält-

nis entfernt worden ist,
muss die entstandenen Kosten des Studiums oder der Fachausbildung erstatten.
Unter den gleichen Voraussetzungen muss ein früherer Berufssoldat in der Lauf-
bahn der Offiziere des Sanitätsdienstes das ihm als Sanitätsoffizieranwärter ge-
währte Ausbildungsgeld erstatten. Auf die Erstattung kann ganz oder teilweise ver-
zichtet werden, wenn sie für den früheren Soldaten eine besondere Härte bedeuten
würde. Gestundete Erstattungsbeträge sind nach Ablauf eines Monats nach der
Bekanntgabe des Rückforderungsbescheids bis zum Ablauf des Kalendermonats
vor der Zahlung mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen.
(5) Einem entlassenen Berufssoldaten kann das Bundesministerium der Verteidi-
gung die Erlaubnis erteilen, seinen Dienstgrad mit dem Zusatz „außer Dienst (a. D.)“
zu führen. Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn der frühere Berufssoldat sich
ihrer als nicht würdig erweist. Das Bundesministerium der Verteidigung kann seine
Zuständigkeit auf andere Stellen übertragen.

§ 50 Versetzung in den einstweiligen Ruhestand

(1) Der Bundespräsident kann die Berufsoffiziere vom Brigadegeneral und den ent-
sprechenden Dienstgraden an aufwärts jederzeit in den einstweiligen Ruhestand
versetzen.
(2) Die für den einstweiligen Ruhestand der Beamten geltenden Vorschriften der
§§ 56, 57 und 58 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes finden entsprechende An-
wendung. Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Berufsoffizier gilt mit Errei-
chen der allgemeinen Altersgrenze als dauernd in den Ruhestand versetzt.

§ 51 Wiederverwendung

(1) Ein früherer Berufssoldat, der wegen Erreichens einer allgemeinen Altersgrenze
in den Ruhestand getreten ist oder wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze
in den Ruhestand versetzt worden ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem er
das 65. Lebensjahr vollendet, unter erneuter Berufung in das Dienstverhältnis eines
Berufssoldaten zu einer Wiederverwendung von wenigstens einem Jahr und höchs-
tens zwei Jahren herangezogen werden, wenn die Wiederverwendung unter Be-
rücksichtigung der persönlichen, insbesondere häuslichen, beruflichen oder wirt-
schaftlichen Verhältnisse zumutbar ist und seit Eintritt oder Versetzung in den
Ruhestand noch keine fünf Jahre vergangen sind.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 tritt der Berufssoldat mit Ablauf der für die Wieder-
verwendung festgesetzten Zeit in den Ruhestand.
(3) § 44 Abs. 1 Satz 6 gilt entsprechend.
(4) Ist ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Berufssoldat wieder
dienstfähig geworden, kann er erneut in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten
berufen werden, wenn seit der Versetzung in den Ruhestand noch keine fünf Jahre
vergangen sind und die allgemeine Altersgrenze noch nicht überschritten ist. Bean-
tragt er seine erneute Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten, ist
diesem Antrag unter den Voraussetzungen des Satzes 1 stattzugeben, falls nicht
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zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. § 44 Abs. 4 Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.
(5) In den Fällen der Absätze 1 und 4 endet der Ruhestand mit der erneuten Beru-
fung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten.
(6) Ein Berufssoldat, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 36
des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, kann
auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach § 60 bis zu drei Monaten Dauer heran-
gezogen werden.

§ 51a (weggefallen)

§ 52 Wiederaufnahme des Verfahrens2

Wird ein Urteil mit den Folgen des § 48 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein
Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt § 42 Abs. 1, 2 und 4 des Bundesbe-
amtengesetzes entsprechend.

§ 53 Verurteilung nach Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Ein Berufssoldat im Ruhestand oder ein früherer Berufssoldat,
1. gegen den wegen einer Tat, die er vor der Beendigung seines Dienstverhältnis-

ses begangen hat, eine Entscheidung ergangen ist, die nach § 48 zum Verlust
seiner Rechtsstellung als Berufssoldat geführt hätte, oder

2. der wegen einer nach Beendigung seines Dienstverhältnisses begangenen Tat
durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich des Grundgesetzes
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren

oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensver-

rat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit oder Volksverhetzung straf-
bar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten

verurteilt worden ist,
verliert seinen Dienstgrad und seine Ansprüche auf Versorgung mit Ausnahme der
Beschädigtenversorgung. Entsprechendes gilt, wenn ein Berufssoldat im Ruhe-
stand oder ein früherer Berufssoldat auf Grund einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.
§ 52 gilt entsprechend.
(2) § 30 Abs. 2 des Wehrpflichtgesetzes findet keine Anwendung.

b) Beendigung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit

§ 54 Beendigungsgründe

(1) Das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit endet mit dem Ablauf der Zeit, für
die er in das Dienstverhältnis berufen ist. Das Dienstverhältnis endet auch mit Ablauf
des Monats, in dem das Erlöschen des Rechts aus dem Eingliederungsschein (§ 13
Absatz 5 des Soldatenversorgungsgesetzes) unanfechtbar festgestellt worden ist.

2 (+++ § 52: Zur Anwendung vgl. § 19 Abs. 2 u. § 138 Abs. 1 WDO 2025 +++)
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(2) Das Dienstverhältnis endet ferner durch
1. Entlassung,
2. Verlust der Rechtsstellung eines Soldaten auf Zeit entsprechend dem § 48,
3. Entfernung aus dem Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit.

(3) Wenn zwingende Gründe der Verteidigung es erfordern, kann die für das Dienst-
verhältnis festgesetzte Zeit
1. allgemein durch Rechtsverordnung oder
2. in Einzelfällen durch das Bundesministerium der Verteidigung
um einen Zeitraum von bis zu drei Monaten verlängert werden.

(4) Ein Soldat auf Zeit, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und
36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, kann
auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach § 60 bis zu drei Monaten Dauer heran-
gezogen werden.

§ 55 Entlassung

(1) Für den Soldaten auf Zeit gilt § 46 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5
sowie 7 und 8 und Satz 2 und 3 sowie Absatz 2a entsprechend. § 46 Abs. 3a gilt
mit Ausnahme des Satzes 5 mit der Maßgabe entsprechend, dass ein Soldat auf
Zeit auch nicht entlassen ist, wenn er zum Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst oder zum Zwecke der Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten oder zum
Beamten des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr ernannt wird. Für einen Soldaten
auf Zeit, der auf Grund eines Eingliederungsscheines zum Beamten ernannt wird,
gilt § 46 Absatz 3a Satz 1 entsprechend.

(2) Ein Soldat auf Zeit ist zu entlassen, wenn er dienstunfähig ist. § 44 Abs. 3 Satz 2
und Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Ein Soldat auf Zeit ist auf seinen Antrag zu entlassen, wenn das Verbleiben im
Dienst für ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirt-
schaftlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.

(4) Ein Soldat auf Zeit kann in den ersten vier Jahren seiner Dienstzeit entlassen
werden, wenn er die Anforderungen, die an ihn in seiner Laufbahn zu stellen sind,
nicht mehr erfüllt. Unbeschadet des Satzes 1 soll entlassen werden:
1. ein Offizieranwärter, der sich nicht zum Offizier eignet,
2. ein Sanitätsoffizieranwärter, der sich nicht zum Sanitätsoffizier eignet,
3. ein Militärmusikoffizieranwärter, der sich nicht zum Militärmusikoffizier eignet,3
4. ein Geoinformationsoffizieranwärter, der sich nicht zum Geoinformationsoffizier

eignet,
5. ein Feldwebelanwärter, der sich nicht zum Feldwebel eignet, und
6. ein Unteroffizieranwärter, der sich nicht zum Unteroffizier eignet.
Ist er zuvor in einer anderen Laufbahn verwendet worden, soll er nicht entlassen,
sondern in diese zurückgeführt werden, soweit er noch einen dieser Laufbahn ent-
sprechenden Dienstgrad führt.

(5) Ein Soldat auf Zeit kann während der ersten vier Dienstjahre fristlos entlassen
werden, wenn er seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat und sein Verbleiben
in seinem Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundes-
wehr ernstlich gefährden würde.

3 § 55 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Kursivdruck: Fehlschreibung des Wortes „Millitärmusikoffizier“ in „Mili-
tärmusikoffizier“ korrigiert
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(6) Für die Zuständigkeit, die Anhörungspflicht und die Fristen bei der Entlassung
gilt § 47 Abs. 1 bis 3 entsprechend. Für das Verfahren bei der Entlassung nach § 46
Absatz 2a gilt § 47a entsprechend. Die Entlassungsverfügung muss dem Soldaten
in den Fällen des Absatzes 2 wenigstens drei Monate und in den Fällen des Absat-
zes 4 wenigstens einen Monat vor dem Entlassungstag unter schriftlicher Angabe
der Gründe zugestellt werden. Für Soldaten, die einen Eingliederungsschein (§ 13
Absatz 1 Nummer 2 des Soldatenversorgungsgesetzes) erhalten können und die
Erteilung beantragt haben, beträgt die Frist in den Fällen des Absatzes 2 ein Jahr.
In den Fällen des Absatzes 3 gilt § 46 Abs. 7 entsprechend.

§ 56 Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines
Soldaten auf Zeit

(1) Mit der Beendigung seines Dienstverhältnisses durch Zeitablauf nach § 54
Abs. 1, durch Entlassung nach § 55 oder durch Verlust seiner Rechtsstellung als
Soldat auf Zeit nach § 54 Abs. 2 Nr. 2 endet die Zugehörigkeit des Soldaten auf Zeit
zur Bundeswehr.
(2) Mit der Entlassung entsprechend dem § 46 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7, 8
und Absatz 2a und nach § 55 Abs. 5 sowie mit dem Verlust seiner Rechtsstellung
als Soldat auf Zeit verliert der Soldat seinen Dienstgrad.
(3) Nach dem Verlust seiner Rechtsstellung als Soldat auf Zeit und, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, nach der Entlassung hat der frühere Soldat auf
Zeit keinen Anspruch auf Dienstbezüge und Versorgung mit Ausnahme der Beschä-
digtenversorgung.
(4) Ein früherer Soldat auf Zeit, dessen militärische Ausbildung mit einem Studium
oder einer Fachausbildung verbunden war, muss die Kosten des Studiums oder der
Fachausbildung erstatten, wenn er
1. auf seinen Antrag entlassen worden ist oder als auf eigenen Antrag entlassen

gilt,
2. nach § 46 Absatz 2a entlassen worden ist,
3. seine Entlassung nach § 55 Absatz 4 vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-

führt hat,
4. nach § 55 Absatz 5 entlassen worden ist,
5. seine Rechtsstellung verloren hat oder
6. durch Urteil in einem gerichtlichen Disziplinarverfahren aus dem Dienstverhält-

nis entfernt worden ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen muss ein früherer Soldat auf Zeit in der Lauf-
bahn der Offiziere des Sanitätsdienstes das ihm als Sanitätsoffizieranwärter ge-
währte Ausbildungsgeld erstatten. Auf die Erstattung kann ganz oder teilweise ver-
zichtet werden, wenn sie für den früheren Soldaten eine besondere Härte bedeuten
würde. Gestundete Erstattungsbeträge sind nach Ablauf eines Monats nach der
Bekanntgabe des Rückforderungsbescheids bis zum Ablauf des Kalendermonats
vor der Zahlung mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen.

§ 57 Wiederaufnahme des Verfahrens, Verurteilungen nach Beendigung
des Dienstverhältnisses

(1) Für die Wiederaufnahme des Verfahrens und für die Folgen von Verurteilungen
nach Beendigung des Dienstverhältnisses als Soldat auf Zeit gelten die §§ 52 und
53 entsprechend.
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(2) Auf einen früheren Soldaten auf Zeit, der einen Mannschaftsdienstgrad führt,
findet § 53 Abs. 2 keine Anwendung. Unterliegt er nicht der Wehrpflicht, so verliert
er, abgesehen von den in § 53 Abs. 1 genannten Fällen, seinen Dienstgrad, wenn
er die in § 59 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bestimmte Altersgrenze nicht überschritten hat
und gegen ihn auf eine der in § 48 Satz 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder
Nebenfolgen erkannt wird.

Dritter Abschnitt Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz;
Reservewehrdienstverhältnis; freiwilliger
Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches
Engagement

1. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

§ 58 Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

(1) Die Begründung der Wehrpflicht, die Heranziehung der Wehrpflichtigen zum
Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehrdienstes regelt das Wehrpflichtgesetz.

(2) Die Beförderung eines Soldaten, der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor
dem in der Ernennungsverfügung bestimmten Tag wirksam. § 42 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für diejenigen, die freiwilligen
Wehrdienst nach § 58b leisten oder zu den in § 60 genannten Dienstleistungen he-
rangezogen werden.

2. Reservewehrdienstverhältnis

§ 58a Reservewehrdienstverhältnis

Die Rechtsstellung der Soldaten in einem Reservewehrdienstverhältnis wird durch
das Reservistengesetz geregelt.

3. Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches
Engagement; Datenverarbeitung

§ 58b Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches
Engagement

(1) Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement kann
leisten, wer sich verpflichtet, mindestens sechs und längstens elf Monate Wehr-
dienst zu leisten.

(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit.

(3) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend.
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§ 58c Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von
Informationsmaterial

(1) Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial nach Absatz 2 übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im darauffolgenden Kalenderjahr volljährig werden:
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.
(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die Daten
nur dazu verwenden, Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften zu
versenden.
(3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten
spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Übermittlung der Daten zu löschen.

§ 58d Beratung und Untersuchung

(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr bieten Personen, die Interesse an einem frei-
willigen Wehrdienst nach § 58b bekunden, eine persönliche Beratung über Tätigkei-
ten in den Streitkräften an.
(2) Personen, die nach der Beratung Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst nach
§ 58b bekunden, werden auf ihre Dienstfähigkeit und auf ihre Eignung nach § 37
Absatz 1 Nummer 3 untersucht, sofern sie in die Untersuchungen schriftlich oder
elektronisch eingewilligt haben. Das Ergebnis der Untersuchungen wird ihnen
schriftlich oder elektronisch mitgeteilt.
(3) Ist die betroffene Person nicht dienstfähig oder wird kein Wehrdienstverhältnis
begründet, sind die bei der Untersuchung erhobenen Daten spätestens nach Ablauf
eines Jahres nach der Untersuchung zu löschen.
(4) Für die Erstattung von Aufwendungen gilt § 11 Absatz 2 des Bundesreisekosten-
gesetzes entsprechend.

§ 58e Verpflichtung

(1) Die Verpflichtungserklärung nach § 58b Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform.
Für eine besondere Auslandsverwendung ist eine gesonderte schriftliche Verpflich-
tungserklärung erforderlich.
(2) Die Verpflichtungserklärungen nach Absatz 1 bedürfen der Annahme durch ein
Karrierecenter der Bundeswehr.
(3) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 kann der Soldat auf schriftlichen
Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die besondere Ver-
wendung im Ausland wegen persönlicher oder familiärer Gründe eine besondere
Härte bedeuten würde.

§ 58f Status

Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die Ableistung
des Grundwehrdienstes nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes oder die freiwillige Ver-
längerung des Grundwehrdienstes nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes anknüpfen,
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sind auf Personen, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten, entsprechend an-
zuwenden.

§ 58g Dienstantritt

(1) Das Karrierecenter der Bundeswehr fordert eine Person, deren Verpflichtung zum
freiwilligen Wehrdienst nach § 58b angenommen worden ist, zum Dienstantritt auf.
In der Aufforderung sind Ort und Zeitpunkt des Dienstantritts sowie die Dauer des
Wehrdienstes anzugeben. Die Aufforderung soll vier Wochen vor dem Dienstantritts-
termin bekannt gegeben werden.
(2) Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die Einberu-
fung zum Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz anknüpfen, sind auf die Auffor-
derung zum Dienstantritt nach Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 58h Beendigung des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b

(1) Der freiwillige Wehrdienst nach § 58b endet
1. durch Entlassung entsprechend § 46 Absatz 1,
2. durch Entlassung entsprechend § 75 oder
3. durch Ausschluss entsprechend § 76.
(2) Während der Probezeit kann der Soldat zum 15. oder zum Letzten eines Monats
entlassen werden. Die Entlassungsverfügung ist spätestens zwei Wochen vor dem
Entlassungstermin bekannt zu geben. Auf schriftlichen Antrag des Soldaten ist die-
ser während der Probezeit zum 15. oder Letzten eines Monats zu entlassen. Die
Entlassung ist in den ersten fünf Monaten einen Monat vor dem Entlassungstag zu
beantragen.
(3) Wird einem Antrag nach § 58e Absatz 3 stattgegeben, so kann der Soldat entlas-
sen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist.

§ 58i Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung

(1) Die Bereitschaftserklärung nach § 15a des Wehrpflichtgesetzes kann freiwillig
abgegeben werden.

(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf für den Hin-
weis auf die Möglichkeit der freiwilligen Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereit-
schaftserklärung und für einen Hinweis auf gesetzlich geregelte Freiwilligendienste
im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegeset-
zes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten folgender Perso-
nen abrufen und weiterverarbeiten:
1. Personen, die nicht der Wehrpflicht unterliegen, vom vollendeten 18. bis zum

vollendeten 23. Lebensjahr,
2. Wehrpflichtiger, die im Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember

2007 geboren sind.

(3) Die in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten
können nur für folgende Zwecke verarbeitet werden:
1. Übersendung von Informationen über Tätigkeiten in den Streitkräften,
2. Personalbearbeitung, wenn die Person in der Bereitschaftserklärung nach § 15a

des Wehrpflichtgesetzes Interesse an einem Wehrdienst bekundet.
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Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die in einer frei-
willig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten unverzüglich zu lö-
schen, sofern die Person bekundet hat, dass sie kein Interesse an einem Wehrdienst
hat oder wenn die Daten zur Personalbearbeitung nicht mehr benötigt werden. Die
Daten sind ebenfalls unverzüglich zu löschen, wenn es innerhalb von drei Jahren
nach der Übersendung von Informationen über Tätigkeiten in den Streitkräften nach
Satz 1 Nummer 1 nicht zu einer Kontaktaufnahme durch die betroffene Person ge-
kommen ist.

Vierter Abschnitt Dienstleistungspflicht

1. Umfang und Arten der Dienstleistungen

§ 59 Personenkreis

(1) Ein früherer Berufssoldat, der wegen Erreichens einer allgemeinen Altersgrenze
in den Ruhestand getreten ist oder wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze
in den Ruhestand versetzt worden ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem
er das 65. Lebensjahr vollendet hat, zu den in § 60 genannten Dienstleistungen
herangezogen werden. Zu den in § 60 Nummer 2 bis 5 genannten Dienstleistungen
kann er nur mit seiner freiwilligen schriftlichen Verpflichtung herangezogen werden.

(2) Ein früherer Berufssoldat oder ein früherer Soldat auf Zeit, der mindestens zwei
Jahre in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit gestanden hat,
kann
1. bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 60. Lebensjahr vollendet hat,
2. außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles bis zum Ablauf des Monats,

in dem er das 45. Lebensjahr vollendet hat, wenn er einen Mannschaftsdienst-
grad führt, und

3. mit seiner freiwilligen schriftlichen Verpflichtung auch bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet hat,

zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden. Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend.

(3) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen können auf Grund
freiwilliger schriftlicher Verpflichtung bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 65.
Lebensjahr vollenden, zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen
werden. § 9 Absatz 2 gilt entsprechend. Personen, denen auf Grund einer Wehr-
dienstleistung ein höherer Dienstgrad nicht nur für die Dauer der Verwendung verlie-
hen worden ist, können auch ohne freiwillige Verpflichtung bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, herangezogen werden
1. zum unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall und
2. zu Übungen (§ 61), wenn dies aus Gründen der Einsatz- und Funktionsfähigkeit

der Streitkräfte erforderlich ist; für Personen, die einen Mannschaftsdienstgrad
führen, gilt dies jedoch nur bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 45.
Lebensjahr vollenden.

(4) Vor Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid
kann die gemäß Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 abgegebene freiwil-
lige schriftliche Verpflichtung allgemein oder für den Einzelfall jederzeit und ohne
Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist schriftlich gegenüber der
für die Heranziehung zuständigen Stelle zu erklären.
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(5) Nach dem Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbe-
scheid ist der Widerruf der Verpflichtungserklärung ausgeschlossen. Bis zum Be-
ginn des Wehrdienstverhältnisses nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 können Herangezo-
gene jedoch auf Antrag von der Pflicht zur Dienstleistung befreit werden. Dem
Antrag ist stattzugeben, wenn die Heranziehung wegen persönlicher, insbesondere
häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere, im Bereit-
schafts-, Spannungs- oder Verteidigungsfall eine unzumutbare Härte bedeuten
würde.

§ 60 Arten der Dienstleistungen

Dienstleistungen sind
1. Übungen (§ 61),
2. besondere Auslandsverwendungen (§ 62),
3. Hilfeleistungen im Innern (§ 63),
4. Hilfeleistungen im Ausland (§ 63a),
5. Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft

(§ 63b) und
6. unbefristeter Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

§ 61 Übungen

(1) Befristete Übungen dauern grundsätzlich höchstens drei Monate. Über Ausnah-
men entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung.

(2) Die Gesamtdauer der verpflichtenden Übungen beträgt bei Mannschaften
höchstens sechs, bei Unteroffizieren höchstens neun und bei Offizieren höchstens
zwölf Monate.

(3) Übungen, die von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst angeordnet wer-
den, sind unbefristet. Auf die Gesamtdauer der Übungen nach Absatz 2 werden sie
nicht angerechnet; das Bundesministerium der Verteidigung kann eine Anrechnung
anordnen.

§ 62 Besondere Auslandsverwendungen

(1) Besondere Auslandsverwendungen sind Verwendungen, die auf Grund eines
Übereinkommens, eines Vertrages oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwi-
schenstaatlichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der
Bundesregierung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf
Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfinden.

(2) Eine besondere Auslandsverwendung ist grundsätzlich jeweils für höchstens sie-
ben Monate zulässig. Sie wird auf die Gesamtdauer der Übungen nach § 61 Abs. 2
nicht angerechnet. Soweit die Dauer drei Monate übersteigt, wirkt das für die He-
ranziehung zuständige Karrierecenter der Bundeswehr auf die Zustimmung des Ar-
beitgebers oder der Dienstbehörde hin.

(3) Ist ein Soldat auf seinen Antrag von der Teilnahme an besonderen Auslandsver-
wendungen allgemein oder für den Einzelfall entpflichtet worden (§ 59 Abs. 5), kann
er aus vorbereitenden Übungen entlassen werden, wenn dies im dienstlichen Inte-
resse liegt. § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 bleibt unberührt.
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(4) § 75 Abs. 2 Nr. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Soldat zu entlassen
ist.

§ 63 Hilfeleistungen im Innern

(1) Hilfeleistungen im Innern sind Verwendungen der Streitkräfte im Rahmen der
Amtshilfe oder bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Un-
glücksfall nach Artikel 35 des Grundgesetzes.
(2) Die Hilfeleistung im Innern ist grundsätzlich jeweils für höchstens drei Monate
jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidigung kann mit Zustimmung
der zur Dienstleistung heranzuziehenden Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer
Dienstbehörde Ausnahmen zulassen. Hilfeleistungen im Innern werden auf die Ge-
samtdauer der Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet.
(3) Als Hilfeleistungen im Innern gelten auch vorbereitende Übungen im Rahmen der
zivil-militärischen Zusammenarbeit.

§ 63a Hilfeleistungen im Ausland

(1) Hilfeleistungen im Ausland sind Verwendungen der Streitkräfte im Rahmen von
humanitären Hilfeleistungen.
(2) Die Hilfeleistung im Ausland ist grundsätzlich jeweils für höchstens drei Monate
jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidigung kann mit Zustimmung
der zur Dienstleistung heranzuziehenden Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer
Dienstbehörde Ausnahmen zulassen. Hilfeleistungen im Ausland werden auf die Ge-
samtdauer der Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet.

§ 63b Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen
Einsatzbereitschaft

(1) Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft
dient
1. dem Erhalt oder der Herstellung der Funktionsfähigkeit von Organisationsein-

heiten bei anders nicht abwendbaren Vakanzen oder
2. der Bewältigung anders nicht rechtzeitig zu bewältigender Auftragsspitzen.
Er ist nur zulässig, wenn für Reservisten
1. eine Wiederverwendung als Berufssoldat oder
2. eine erneute Berufung in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit
nicht möglich ist.
(2) Wehrdienst zur temporären Verbesserung der Einsatzbereitschaft darf höchstens
zehn Monate im Kalenderjahr geleistet werden. Er wird auf die Gesamtdauer der
Übungen nach § 61 Absatz 2 nicht angerechnet.
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2. Dienstleistungsausnahmen

§ 64 Dienstunfähigkeit

Zu Dienstleistungen wird nicht herangezogen, wer dienstunfähig ist.

§ 65 Ausschluss von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen ist derjenige ausgeschlossen, gegen den durch ein deutsches
Gericht auf die in § 38 Abs. 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder Nebenfolgen
erkannt worden ist. Gleiches gilt für den, der unveränderliche Merkmale des Er-
scheinungsbilds aufweist, die mit den Vorgaben der Rechtsverordnung nach § 4
Absatz 4 nicht vereinbar sind.

§ 66 Befreiung von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen sind befreit
1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,
2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe emp-

fangen haben,
3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem eines ordi-

nierten Geistlichen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-katholischen
Bekenntnisses, der die Diakonatsweihe empfangen hat, entspricht,

4. schwerbehinderte Menschen und
5. Dienstleistungspflichtige, die auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages für die

Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde eine entsprechende Be-
freiung genießen.

§ 67 Zurückstellung von Dienstleistungen

(1) Von Dienstleistungen wird zurückgestellt,
1. wer vorübergehend nicht dienstfähig ist oder
2. wer, abgesehen von den Fällen des § 65, Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugend-

strafe oder Jugendarrest verbüßt, sich in Untersuchungshaft befindet oder nach
§ 63 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus unterge-
bracht ist.

(1a) Von Dienstleistungen wird ferner zurückgestellt, wer auf Grund eines völker-
rechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde
nicht zum Wehrdienst herangezogen werden kann.
(2) Von Dienstleistungen werden Dienstleistungspflichtige, die sich auf das geistli-
che Amt (§ 66) vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. Hierzu sind beizubringen:
1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder einer ordentli-

chen theologischen Ausbildung und
2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bischöflichen Be-

hörde, des Ordensoberen oder der entsprechenden Oberbehörde einer anderen
Religionsgemeinschaft, dass sich der Dienstleistungspflichtige auf das geistli-
che Amt vorbereitet.

(3) Hat ein Dienstleistungspflichtiger seiner Aufstellung für die Wahl zum Europäi-
schen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körper-
schaft eines Landes zugestimmt, ist er bis zur Wahl zurückzustellen. Hat er die Wahl
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angenommen, kann er für die Dauer des Mandats nur auf seinen Antrag herangezo-
gen werden.
(4) Auf Antrag soll ein Dienstleistungspflichtiger von einer Dienstleistung zeitlich be-
fristet zurückgestellt werden, wenn und solange die Heranziehung zur Dienstleis-
tung für ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder
beruflicher Gründe eine besondere, im Bereitschafts-, Spannungs- und Verteidi-
gungsfall eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Eine besondere Härte liegt in
der Regel vor, wenn
1. im Fall der Heranziehung des Dienstleistungspflichtigen

a) die Versorgung seiner Familie, hilfsbedürftiger Angehöriger oder anderer
hilfsbedürftiger Personen, für deren Lebensunterhalt er aus rechtlicher oder
sittlicher Verpflichtung aufzukommen hat, gefährdet würde oder

b) für Verwandte ersten Grades besondere Notstände zu erwarten sind,
2. der Dienstleistungspflichtige für die Erhaltung und Fortführung eines eigenen

Betriebes unentbehrlich ist,
3. die Heranziehung des Dienstleistungspflichtigen

a) eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbildung,
b) ein Hochschulstudium, bei dem zum vorgesehenen Diensteintritt das dritte

Semester erreicht ist,
c) einen zum vorgesehenen Diensteintritt begonnenen dualen Bildungsgang

(Studium mit studienbegleitender betrieblicher Ausbildung), dessen Regel-
studienzeit acht Semester nicht überschreitet und bei dem das Studium
spätestens drei Monate nach Beginn der betrieblichen Ausbildung aufge-
nommen wird,

d) einen zum vorgesehenen Diensteintritt zu einem Drittel absolvierten sonsti-
gen Ausbildungsabschnitt oder

e) eine bereits begonnene Berufsausbildung
unterbrechen oder die Aufnahme einer rechtsverbindlich zugesagten oder vertrag-
lich gesicherten Berufsausbildung verhindern würde.
(5) Von Dienstleistungen kann ein Dienstleistungspflichtiger ferner zurückgestellt
werden, wenn gegen ihn ein Strafverfahren anhängig ist, in dem Freiheitsstrafe,
Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung
und Sicherung zu erwarten ist, oder wenn seine Heranziehung die militärische Ord-
nung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde.
(6) Von einer Dienstleistung soll ein Dienstleistungspflichtiger auf Antrag auch zu-
rückgestellt werden, wenn er für die Erhaltung und Fortführung des elterlichen Be-
triebes oder des Betriebes seines Arbeitgebers oder für die ordnungsgemäße Auf-
gabenerfüllung seiner Dienstbehörde unentbehrlich ist. In diesem Fall sind die
Eltern, der Arbeitgeber oder die Dienstbehörde des Dienstleistungspflichtigen an-
tragsberechtigt und verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unent-
behrlichkeit der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Die Zurückstellung
bedarf der Zustimmung des Dienstleistungspflichtigen. Die Heranziehung des
Dienstleistungspflichtigen ist bis zur Entscheidung über den Antrag auszusetzen.

§ 68 Unabkömmlichstellung

(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr
und andere Aufgaben kann ein Dienstleistungspflichtiger im Spannungs- und Vertei-
digungsfall im öffentlichen Interesse für Dienstleistungen unabkömmlich gestellt
werden, wenn und solange er für die von ihm ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt
werden kann.
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(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vor-
schlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den
Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit sie Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt
eine Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestim-
mung der zuständigen Behörden auf oberste Bundesbehörden oder auf die Landes-
regierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf oberste Landesbehörden
übertragen werden; die nach dieser Verordnung vorschlagsberechtigte oberste
Bundesbehörde oder die Landesregierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt,
das Vorschlagsrecht auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die
Rechtsverordnung regelt auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der Wehr-
ersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde unter Abwägung der
verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt ferner, für
welche Fristen die Unabkömmlichstellung ausgesprochen werden kann und welche
sachverständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu hören sind.
(3) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber des Dienstleistungspflichtigen ist ver-
pflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unabkömmlichstellung der zu-
ständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Dienstleistungspflichtige, die in keinem
Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, haben den Wegfall der Voraussetzungen
selbst anzuzeigen.

3. Heranziehungsverfahren

§ 69 Zuständigkeit

Zuständig für die Heranziehung von Dienstleistungspflichtigen zu Dienstleistungen
und das damit in Zusammenhang stehende Verfahren nach diesem Abschnitt sind
die Wehrersatzbehörden.

§ 69a Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen

(1) Zur Aktualisierung der für die Zwecke der Dienstleistungsüberwachung nach
§ 77 Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern abgerufenen Daten führt das Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr ein Register.
(2) In dem Register nach Absatz 1 werden folgende personenbezogene Daten ge-
speichert:
1. Familienname,
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
4. Doktorgrad,
5. Tag und Ort der Geburt,
6. Geschlecht,
7. Staatsangehörigkeiten,
8. gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift,
9. Sterbetag sowie
10. Tag des Einzugs und des Auszugs.
(3) Hinsichtlich der datenverarbeitenden Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrechten,
zu Speicher- und Löschfristen sowie zu technisch-organisatorischen Maßnahmen
sind § 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die §§ 29d und 29e entsprechend anzuwenden.
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§ 70 Verfahren

(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist kostenfrei. Notwendige Auslagen sind
zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehören auch die Kosten für die Be-
schaffung von Unterlagen, deren Beibringung dem Dienstleistungspflichtigen aufge-
geben wird. Einem Arbeitnehmer, der nicht unter das Arbeitsplatzschutzgesetz fällt,
wird auch der durch eine angeordnete ärztliche Untersuchung oder eine angeord-
nete sonstige Vorstellung bei der Wehrersatzbehörde entstehende Verdienstausfall
erstattet. Einem Dienstleistungspflichtigen, der nicht Arbeitnehmer ist, werden not-
wendige Aufwendungen, die ihm durch die Bestellung eines Vertreters entstehen,
erstattet. Das Nähere über die Erstattung von notwendigen Auslagen, Verdienstaus-
fall und Vertretungskosten regelt eine Rechtsverordnung.

(2) Anträge nach diesem Abschnitt sind schriftlich oder elektronisch zu stellen. Be-
scheide nach diesem Abschnitt ergehen schriftlich oder in elektronischer Form.

(3) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustellen. Dies
gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte. Ein Heranziehungsbescheid zu Hilfe-
leistungen im Innern (§ 63), zu Hilfeleistungen im Ausland (§ 63a), zu einer Übung,
die von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst angeordnet ist (§ 61 Abs. 3)
oder die als Alarmübung nicht länger als drei Tage dauert, kann auch mit gewöhnli-
chem Standardbrief mit dem Vermerk „Vorrangpost“ oder in entsprechender An-
wendung des § 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes unmittelbar durch die Truppe
zugestellt werden.

§ 71 Ärztliche Untersuchung, Anhörung

Ungediente Personen, die sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 freiwillig zu Dienstleistun-
gen verpflichten wollen, sind vor der Annahme ihrer Verpflichtung hinsichtlich ihrer
Dienstfähigkeit zu untersuchen. Ungediente Dienstleistungspflichtige, die nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach dieser oder nach einer erneuten ärztlichen Untersu-
chung zu einer Dienstleistung herangezogen worden sind, sind vor ihrer Heranzie-
hung zu hören und auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des
Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwendung im
Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen. Sie haben sich hierzu
nach Aufforderung durch die Karrierecenter der Bundeswehr vorzustellen und ärzt-
lich untersuchen zu lassen. Auf die Untersuchung findet § 17a Absatz 2 bis 4 ent-
sprechende Anwendung. Das Ergebnis der Untersuchung und die sich daraus erge-
benden Rechtsfolgen sind durch einen schriftlichen Untersuchungsbescheid
mitzuteilen. Das gilt auch dann, wenn eine beantragte Überprüfung der Dienstfähig-
keit ohne ärztliche Untersuchung durchgeführt wird.

§ 72 Heranziehung von ungedienten Dienstleistungspflichtigen

(1) Ungediente Dienstleistungspflichtige (§ 59 Abs. 3 Satz 1), die nach § 71 verfüg-
bar sind, werden durch die Karrierecenter der Bundeswehr zu Dienstleistungen he-
rangezogen. Die Art der Dienstleistung sowie Ort und Zeit des Diensteintritts wer-
den durch Heranziehungsbescheid bekannt gegeben. Im Heranziehungsbescheid
ist die Dauer der zu leistenden Dienstleistung anzugeben; dies gilt nicht für die
Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall nach § 60
Nr. 6 und zu Übungen als Bereitschaftsdienst nach § 61 Abs. 3.
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(2) Die Dienstleistungspflichtigen haben sich entsprechend dem Heranziehungsbe-
scheid zu Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-
teidigung zu stellen.
(3) Der Heranziehungsbescheid soll vier Wochen vor dem Beginn der Dienstleistung
zugestellt sein. Dienstleistungspflichtige können ohne Einhaltung einer Frist einbe-
rufen werden, wenn
1. Übungen als Bereitschaftsdienst angeordnet sind,
2. die Heranziehung zu einer nach den Umständen gebotenen Erhöhung der Ein-

satzbereitschaft der Streitkräfte notwendig ist,
3. der Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist,
4. das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle

Übungen von kurzer Dauer als Alarmübungen angeordnet hat oder
5. Hilfeleistungen im Innern zu erbringen sind.

§ 73 Heranziehung von gedienten Dienstleistungspflichtigen

Dienstleistungspflichtige, die bereits in der Bundeswehr gedient haben, werden
nach Feststellung ihrer Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbehörden zu Dienstleis-
tungen herangezogen. Sie sind zu hören, wenn seit dem Ausscheiden aus dem
Wehrdienst mehr als drei Jahre verstrichen sind, und auf Antrag oder, wenn Anhalts-
punkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine
vorgesehene Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersu-
chen. Auf die Untersuchung finden § 17a Absatz 2 bis 4 sowie § 71 Satz 5 und 6
entsprechende Anwendung. Die Dienstleistungspflichtigen haben sich nach Auffor-
derung durch die Karrierecenter der Bundeswehr vorzustellen und ärztlich untersu-
chen zu lassen. Sie haben sich entsprechend dem Heranziehungsbescheid zu
Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zu
stellen. § 72 Abs. 1 und 3 gilt entsprechend.

4. Beendigung der Dienstleistungen und Verlust des
Dienstgrades

§ 74 Beendigung der Dienstleistungen

Die Dienstleistungen enden
1. durch Entlassung (§ 75),
2. durch Ablauf der für den Wehrdienst festgesetzten Zeit, wenn der Endzeitpunkt

kalendermäßig bestimmt ist oder
3. durch Ausschluss (§ 76).

§ 75 Entlassung aus den Dienstleistungen

(1) Der Soldat ist entlassen mit Ablauf des Monats, in dem er das für ihn nach § 59
Abs. 1, 2 oder 3 festgesetzte Höchstalter für eine Heranziehung erreicht hat. Im
Übrigen ist er zu entlassen, wenn
1. die für die Dienstleistung festgesetzte Zeit abgelaufen ist, es sei denn, Bereit-
schaftsdienst nach § 61 Abs. 3 wird angeordnet oder der Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall ist eingetreten,
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2. die Anordnung des Bereitschaftsdienstes nach § 61 Abs. 3 aufgehoben wird, es
sei denn, dass der Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist,

3. seine Verwendung während des Spannungs- oder Verteidigungsfalles endet,
4. der Heranziehungsbescheid aufgehoben wird, eine zwingende Dienstleistungs-
ausnahme vorliegt – in den Fällen des § 66 erst nach Befreiung durch das Karri-
erecenter der Bundeswehr – oder wenn innerhalb des ersten Monats der Dienst-
leistung im Rahmen der Einstellungsuntersuchung festgestellt wird, dass der
Soldat wegen einer Gesundheitsstörung dauernd oder voraussichtlich für einen
Zeitraum von mehr als einem Monat, bei kürzerer Verwendung für den Zeitraum
dieser Verwendung, vorübergehend zur Erfüllung seiner Dienstpflichten unfähig
ist,

5. nach dem bisherigen Verhalten durch sein Verbleiben in der Bundeswehr die
militärische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich gefährdet würde,

6. bei ihm die Voraussetzungen des § 46 Absatz 2a vorliegen,
7. er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,
8. er seiner Aufstellung für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen
Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zugestimmt
hat,

9. er unabkömmlich gestellt ist,
10. der mit der Dienstleistung verfolgte Zweck entfallen ist und im Fall einer befriste-

ten Übung eine andere Verwendung im Hinblick auf die Ausbildung für die be-
stehende oder eine künftige Verwendung nicht erfolgen kann,

11. er dienstunfähig ist oder die Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit innerhalb
der Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 ent-
sprechend gilt, oder

12. er nach § 67 Abs. 6 zurückgestellt ist.

(2) Der Soldat kann entlassen werden, wenn
1. das Verbleiben in der Bundeswehr für ihn wegen persönlicher, insbesondere

häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Gründe eine besondere, im Bereit-
schafts-, Spannungs- und Verteidigungsfall eine unzumutbare Härte bedeuten
würde und er seine Entlassung beantragt hat,

2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten oder mehr oder
auf eine nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe erkannt ist oder

3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung widerrufen wird.

(3) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung
des Soldaten zuständig wäre.

(4) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle fern hält, gilt
mit dem Tag als entlassen, an dem er hätte entlassen werden müssen, wenn er
Dienst geleistet hätte.

(5) Ist ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft
oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbe-
reich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die
Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.

(6) Befindet sich ein Soldat, der eine Dienstleistung erbringt, im Entlassungszeit-
punkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, zu dem
er herangezogen wurde, wenn
1. die stationäre truppenärztliche Behandlung beendet ist, spätestens jedoch drei

Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, oder
2. er innerhalb der drei Monate schriftlich erklärt, dass er mit der Fortsetzung des

Wehrdienstverhältnisses nicht einverstanden ist, mit dem Tag der Abgabe der
Erklärung.
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§ 76 Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades

(1) Ein Soldat ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen ihn durch ein
deutsches Gericht auf die in § 38 Abs. 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder Ne-
benfolgen erkannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er wegen
schuldhafter Verletzung seiner Dienstpflichten nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5
oder nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 entlassen wird.
(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im
Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, gilt
der Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.
(3) Ein Dienstleistungspflichtiger verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird, im Fall der Entlassung nach § 75 Absatz 1
Satz 2 Nummer 7 mit Beendigung des Wehrdienstverhältnisses. Er verliert seinen
Dienstgrad auch, wenn gegen ihn durch ein deutsches Gericht auf eine der in § 38
Absatz 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln und Nebenfolgen erkannt worden ist. Die
§§ 53 und 57 bleiben unberührt.

5. Überwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht

§ 77 Dienstleistungsüberwachung; Haftung

(1) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegen die in § 59 Abs. 1 bis 3 genannten
Personen. Die Dienstleistungsüberwachung beginnt im Anschluss an das Dienstver-
hältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit, im Fall des § 59 Abs. 3 Satz 1 oder im
Fall einer Verpflichtung zu einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b mit der An-
nahme der Verpflichtung, und endet zu dem in § 59 Abs. 1 bis 3 genannten, jeweils
einschlägigen Zeitpunkt.
(2) Von der Dienstleistungsüberwachung sind diejenigen Dienstleistungspflichtigen
ausgenommen, die
1. dauerhaft nicht dienstfähig sind (§ 64),
2. von Dienstleistungen dauernd ausgeschlossen sind (§ 65),
3. von Dienstleistungen befreit sind (§ 66) oder
4. als Kriegsdienstverweigerer anerkannt sind.
(3) Die Wehrersatzbehörden dürfen zum Zweck der Dienstleistungsüberwachung im
automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes
die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiter-
verarbeiten. Im Falle der Unmöglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5
des Bundesmeldegesetzes entsprechend anzuwenden. Soweit es für die Kontakt-
pflege im Rahmen der Dienstleistungsüberwachung erforderlich ist, dürfen die
Wehrersatzbehörden der Dienststelle, bei der ein Dienstleistungspflichtiger beordert
ist, folgende Daten zur Person des Dienstleistungspflichtigen übermitteln:
1. Familienname,
2. Vornamen und
3. letzte bekannte Anschrift.

(4) Während der Dienstleistungsüberwachung haben die Dienstleistungspflichtigen
1. jede Änderung ihrer Wohnung binnen einer Woche, im Spannungs- und Verteidi-

gungsfall binnen 48 Stunden, der zuständigen Wehrersatzbehörde zu melden,
2. Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörde sie unverzüglich

erreichen,
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3. sich auf Aufforderung der zuständigen Wehrersatzbehörde persönlich zu mel-
den,

4. ausgehändigte Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke ohne Entschädigung je-
derzeit erreichbar sorgfältig aufzubewahren und zu pflegen, sie nicht außerhalb
des Wehrdienstes zu verwenden, ihre missbräuchliche Benutzung durch Dritte
auszuschließen, den Weisungen zur Behandlung der Gegenstände nachzukom-
men, sie der zuständigen Dienststelle auf Aufforderung vorzulegen oder zurück-
zugeben und ihr Schäden sowie Verluste unverzüglich zu melden,

5. die Dienstleistungsbescheide für Hilfeleistungen im Innern nach § 63 Abs. 1, für
den Wehrdienst im Spannungsfall und für den Wehrdienst im Verteidigungsfall
sorgfältig aufzubewahren, nicht missbräuchlich zu verwenden, auf Aufforderung
der zuständigen Dienststelle vorzulegen sowie der Wehrersatzbehörde einen
Verlust unverzüglich zu melden,

6. sich zur Verhütung übertragbarer Krankheiten impfen zu lassen und insoweit
ärztliche Eingriffe in ihre körperliche Unversehrtheit zu dulden; das Grundrecht
nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt,

7. sich auf Verlangen der zuständigen Wehrersatzbehörde im Hinblick auf eine für
sie vorgesehene sicherheitsempfindliche Tätigkeit in der Bundeswehr einer erst-
maligen Sicherheitsüberprüfung und weiteren Sicherheitsüberprüfungen zu un-
terziehen, deren Durchführung sich nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz
bestimmt und für die es einer Zustimmung des Dienstleistungspflichtigen nicht
bedarf.

(5) Die Dienstleistungspflichtigen haben für vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachte Schäden und Verluste an ausgehändigten Bekleidungs- und Ausrüstungs-
stücken Geldersatz zu leisten. Die Schadensersatzansprüche verjähren in drei Jah-
ren von dem Zeitpunkt an, in dem die zuständigen Behörden von dem Schaden
Kenntnis erlangen, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Bege-
hung der Handlung an.
(6) Während der Dienstleistungsüberwachung haben die Dienstleistungspflichtigen
ferner der zuständigen Wehrersatzbehörde unverzüglich schriftlich, elektronisch
oder mündlich zu melden:
1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Dienstleistungsausnahme nach den §§ 64

bis 66 begründen,
2. den Eintritt von Tatsachen, die eine vorübergehende Unfähigkeit zur Erfüllung

der Dienstpflichten von voraussichtlich mindestens neun Monaten begründen,
3. Erkrankungen und Verletzungen sowie Verschlimmerungen von Erkrankungen

und Verletzungen seit der Untersuchung gemäß § 71 Satz 1, der letzten Über-
prüfungsuntersuchung gemäß § 71 Satz 2 und § 73 Satz 2, der Prüfung der Ver-
fügbarkeit oder der Entlassungsuntersuchung, von denen der Dienstleistungs-
pflichtige oder sein Arzt annimmt, dass sie für die Beurteilung seiner
Dienstfähigkeit von Belang sind, soweit sie hierzu von der zuständigen Wehrer-
satzbehörde aufgefordert werden,

4. den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen für eine Zurückstellung,
5. den Abschluss und einen Wechsel ihrer beruflichen Ausbildung, einen Wechsel

ihres Berufes sowie eine weitergehende berufliche Qualifikation; hierüber in ih-
rem Besitz befindliche Nachweise haben die Dienstleistungspflichtigen auf Auf-
forderung unverzüglich vorzulegen.

(7) (weggefallen)
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§ 78 Aufenthaltsfeststellungsverfahren

(1) Kann die für die Dienstleistungsüberwachung zuständige Wehrersatzbehörde
(ausschreibende Behörde) den ständigen Aufenthaltsort eines Dienstleistungspflich-
tigen nicht feststellen, übermittelt sie dem Bundesverwaltungsamt zum Zweck der
Feststellung des Aufenthaltsortes folgende Daten zur Person des Dienstleistungs-
pflichtigen:
1. Familiennamen, frühere Namen, Vornamen,
2. Geburtsdatum und Geburtsort,
3. letzte, der ausschreibenden Behörde bekannte Anschrift und
4. das Geschäftszeichen.
Das Bundesverwaltungsamt hat diese Daten jeweils unter Angabe der ausschrei-
benden Behörde zu speichern.
(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 genannten Zweck
in regelmäßigen Abständen in einer Datei zusammengefasst folgenden Stellen zu
übermitteln:
1. den Wehrersatzbehörden,
2. dem Auswärtigen Amt,
3. den Behörden, die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-

kehrs zuständig sind.
Diese Stellen dürfen die Daten zu dem Zweck, zu dem sie ihnen übermittelt worden
sind, verarbeiten. Wird diesen Stellen der Aufenthaltsort eines Dienstleistungspflich-
tigen bekannt, haben sie ihn der ausschreibenden Behörde mitzuteilen, soweit keine
besonderen Verwendungsregelungen entgegenstehen. Sodann löschen sie unver-
züglich die ihnen vom Bundesverwaltungsamt übermittelten Daten der betroffenen
Person. Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt so-
wie die übrigen Stellen nach Satz 1 davon, dass der Aufenthaltsort festgestellt wor-
den und eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Diese Stellen haben
die Daten der betroffenen Person nach der Unterrichtung zu löschen.
(3) Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt rechtzei-
tig, wenn für eine betroffene Person die Dienstleistungspflicht nach § 59 Abs. 1 bis
3 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten der betroffenen Person spätes-
tens mit Ende der Dienstleistungspflicht zu löschen; Gleiches gilt für die übrigen
Stellen nach Absatz 2 Satz 1, die durch das Bundesverwaltungsamt über das Ende
der Dienstleistungspflicht unverzüglich zu unterrichten sind.
(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 übermittelt,
haben die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen die ihnen zuvor übermit-
telte Datei zu löschen.

§ 79 Vorführung und Zuführung

(1) Bei Dienstleistungspflichtigen, die einer angeordneten ärztlichen Untersuchung
(§ 71 Satz 3 oder § 73 Satz 4) fernbleiben oder einer Aufforderung der Wehrersatz-
behörde, sich persönlich zu melden (§ 77 Abs. 4 Nr. 3), unentschuldigt nicht nach-
kommen, kann die Vorführung angeordnet werden. Die Polizei ist um Durchführung
zu ersuchen.
(2) Die Polizei kann ersucht werden, Dienstleistungspflichtige, die ihrer Heranzie-
hung unentschuldigt nicht Folge leisten, dem nächsten Feldjägerdienstkommando
zuzuführen.
(3) Die Polizei ist befugt, zum Zweck der Vorführung oder Zuführung die Wohnung
und andere Räume des Dienstleistungspflichtigen zu betreten und nach ihm zu su-
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chen. Das Gleiche gilt, außer zur Nachtzeit, für andere Wohnungen und Räume,
wenn sich der Dienstleistungspflichtige einem unmittelbar bevorstehenden Zugriff
der Polizei durch Betreten solcher Wohnungen und Räume entzieht. Maßnahmen
nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen einer durch die Wehrersatzbehörde einzuholen-
den richterlichen Anordnung. Dabei kann das Gericht von einer vorherigen Anhö-
rung des Dienstleistungspflichtigen oder Wohnungsinhabers absehen, wenn es dies
für erforderlich hält, um den Zweck der Maßnahme nicht zu gefährden. Personen,
die Mitgewahrsam an der Wohnung des Dienstleistungspflichtigen haben, haben
das Betreten und Durchsuchen der Wohnung und anderer Räume zu dulden. Unbil-
lige Härten gegenüber Mitgewahrsamsinhabern sind zu vermeiden. Die Anordnung
ist bei der Durchsuchung vorzuzeigen. Für die richterliche Anordnung einer Durch-
suchung ist das Verwaltungsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Durchsuchung
vorgenommen werden soll. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

6. Verhältnis zur Wehrpflicht

§ 80 Konkurrenzregelung

Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Vertei-
digungsfall das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden.

Fünfter Abschnitt Dienstliche Veranstaltungen

§ 81 Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen

(1) Dienstliche Veranstaltungen sind dienstliche Vorhaben im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung insbesondere zur militärischen Aus-, Fort-
und Weiterbildung, zu denen Personen mit ihrem Einverständnis zugezogen werden
können.
(2) Zu dienstlichen Veranstaltungen können Personen, die dienstfähig sind und das
65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, durch das Bundesministerium der Ver-
teidigung oder die von ihm bestimmte Stelle zugezogen werden. Während der
Wehrdienstleistung stehen sie in einem Wehrdienstverhältnis.

Sechster Abschnitt Rechtsschutz

1. Rechtsweg

§ 82 Zuständigkeiten

(1) Für Klagen der Soldaten, der Soldaten im Ruhestand, der früheren Soldaten, der
Dienstleistungspflichtigen gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 und der Hinterbliebenen aus
dem Wehrdienstverhältnis ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben, soweit nicht ein
anderer Rechtsweg gesetzlich vorgeschrieben ist.
(2) Für Klagen des Bundes gilt das Gleiche.
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(3) Der Bund wird durch das Bundesministerium der Verteidigung vertreten. Dieses
kann die Vertretung durch allgemeine Anordnung anderen Stellen übertragen; die
Anordnung ist im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen.

(4) Soweit Aufgaben des Bundesministeriums der Verteidigung in den Geschäfts-
bereich eines anderen Bundesministeriums übertragen worden sind, ist vor allen
Klagen ein Vorverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungs-
gerichtsordnung durchzuführen. Den Widerspruchsbescheid erlässt das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung. Es kann die Entscheidung durch allgemeine Anordnung
anderen Behörden übertragen. Die Anordnung ist im Bundesgesetzblatt zu veröf-
fentlichen.

2. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte nach
dem Vierten Abschnitt

§ 83 Besondere Vorschriften für das Vorverfahren

(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die auf Grund des Vierten Abschnitts
dieses Gesetzes durch die Wehrersatzbehörden ergehen, ist binnen zwei Wochen
nach Zustellung des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde
zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch durch Einle-
gung bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.

(2) Über den Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid (§ 72 Abs. 1 Satz 1
und § 73 Satz 1), den Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbe-
scheides und den Widerspruch gegen den Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5
und § 73 Satz 3) entscheidet das Bundesamt für das Personalmanagement der
Bundeswehr. Der Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid, der Wider-
spruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbescheides und der Widerspruch
gegen den Untersuchungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 84 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts

Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung
des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Beschwerde
gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der
Verwaltungsgerichtsordnung und die Beschwerde gegen Beschlüsse über den
Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Be-
schwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg findet § 17a Abs. 4 Satz 4 bis 6
des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

§ 85 Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage

Die Anfechtungsklage gegen den Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5 und § 73
Satz 3), die Anfechtungsklage gegen den Heranziehungsbescheid (§ 72 Abs. 1
Satz 1 und § 73 Satz 1) und die Anfechtungsklage gegen die Aufhebung des Heran-
ziehungsbescheides haben keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann auf An-
trag die aufschiebende Wirkung anordnen. Vor der Anordnung ist das Bundesamt
für das Personalmanagement der Bundeswehr zu hören.
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Siebter Abschnitt Sonderregelungen, Bußgeld-, Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 86 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 71 Satz 3, § 73 Satz 4 oder § 77 Abs. 4 Nr. 7 sich einer dort genann-

ten Untersuchung oder Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig unterzieht,
2. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 1 oder Abs. 6 Nr. 1, 2 oder 3 eine Meldung nicht oder

nicht rechtzeitig macht,
3. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 2 keine Vorsorge trifft,
4. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig meldet oder
5. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 5 einen dort genannten Bescheid nicht sorgfältig oder

nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt, ihn missbräuchlich verwendet
oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Meldung nicht oder nicht
rechtzeitig macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist das Karrierecenter der Bundeswehr.

§ 87 Einstellung von anderen Bewerbern

(1) Ein Bewerber, der die für einen höheren Dienstgrad erforderliche militärische Eig-
nung durch Lebens- und Berufserfahrung außerhalb der Bundeswehr erworben hat,
kann auf Grund freiwilliger Verpflichtung zu einer Eignungsübung von vier Monaten
einberufen werden; er kann die Eignungsübung freiwillig fortsetzen. Während der
Übung kann er mit dem 15. oder Letzten eines jeden Monats entlassen werden. Die
Entlassungsverfügung ist ihm wenigstens zwei Wochen vor dem Entlassungstag
bekannt zu geben. Auf seinen Antrag muss er jederzeit entlassen werden. Im Übri-
gen hat er für die Dauer der Eignungsübung die Rechtsstellung eines Soldaten auf
Zeit mit dem Dienstgrad, für den er nach erfolgreicher Ableistung der Eignungs-
übung vorgesehen ist.

(2) Nach der Eignungsübung kann der Bewerber zum Berufssoldaten oder zum Sol-
daten auf Zeit ernannt werden.

(3) (weggefallen)

§ 88 Entlassung von anderen Bewerbern4

Ein Bewerber nach § 87 Abs. 1, der in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten
oder eines Soldaten auf Zeit berufen ist, kann auf Grund eines Verhaltens vor der
Ernennung, das ihn der Berufung in sein Dienstverhältnis unwürdig erscheinen lässt,
entlassen werden, nachdem ein Disziplinargericht den Sachverhalt festgestellt hat.
Die Entlassung hat dieselben Folgen wie eine Entlassung nach § 46 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3.

4 § 88: Zur Anwendung vgl. § 98 Abs. 3 WDO 2025
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§ 89 Mitteilungen in Strafsachen

(1) In Strafsachen gegen Soldaten gilt § 115 des Bundesbeamtengesetzes entspre-
chend.

(2) In Strafsachen gegen Berufssoldaten im Ruhestand, frühere Berufssoldaten und
frühere Soldaten auf Zeit sollen personenbezogene Daten außer in den Fällen des
§ 14 Abs. 1 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz über-
mittelt werden, wenn deren Kenntnis für Disziplinarmaßnahmen mit anderen als ver-
sorgungsrechtlichen Folgen erforderlich ist, soweit nicht für die übermittelnde Stelle
erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person an dem Aus-
schluss der Übermittlung überwiegen. § 14 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum
Gerichtsverfassungsgesetz ist anzuwenden.

(3) Die Mitteilungen sind zu richten
1. bei Erlass und Vollzug eines Haftbefehls oder Unterbringungsbefehls an den

nächsten Disziplinarvorgesetzten des Soldaten oder dessen Vertreter im Amt,
2. in den übrigen Fällen zum Zweck der Weiterleitung an die zuständige Stelle an

das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr.
Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Im Fall des
Satzes 1 Nr. 2 dürfen nur die Personendaten des Beschuldigten, die für die Ermitt-
lung der zuständigen Stelle erforderlich sind, dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr zugänglich gemacht werden; die übrigen Daten sind
ihm zur Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln.

§ 90 Organisationsgesetz

Die Organisation der Verteidigung, insbesondere die Spitzengliederung der Bundes-
wehr und die endgültige Organisation des Bundesministeriums der Verteidigung,
bleiben besonderer gesetzlicher Regelung vorbehalten.

§ 91 Aufwuchs des aktiven militärischen Personals und der Reserve

(1) Bis 2035 ist der Aufwuchs der Streitkräfte auf 460 000 Soldatinnen und Soldaten,
davon bis zu 260 000 aktive Soldatinnen und Soldaten und mindestens 200 000 Re-
servistinnen und Reservisten zur Erfüllung der NATO-Fähigkeitsziele, vorgesehen.
Dem liegt folgender Aufwuchspfad zugrunde:

Jahr Aktive Soldatinnen und Soldaten Reservistinnen und Reservisten

2026 186 000 bis 190 000 70 000 bis 80 000

2027 190 000 bis 193 000 80 000 bis 100 000

2028 193 000 bis 198 000 100 000 bis 120 000

2029 198 000 bis 205 000 120 000 bis 140 000

2030 204 000 bis 212 000 140 000 bis 160 000

2031 210 000 bis 220 000 160 000 bis 180 000

2032 218 000 bis 230 000 180 000 bis 200 000

2033 228 000 bis 242 000 mindestens 200 000

2034 240 000 bis 256 000 mindestens 200 000

2035 255 000 bis 270 000 mindestens 200 000
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(2) Die Festlegung der zahlenmäßigen Stärke der Streitkräfte durch den Haushalts-
plan gemäß Artikel 87a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes bleibt davon unberührt.

§ 91a Bericht über den Aufwuchs des militärischen Personals und der
Reserve

Das Bundesministerium der Verteidigung berichtet dem Deutschen Bundestag
halbjährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2027, über die Entwicklung des Aufwuch-
ses und die sich daraus ergebende Entwicklung der Reserve. Dabei ist der Bericht
über das militärische Personal nach Statusgruppen und Verpflichtungszeiten aufzu-
schlüsseln.

§ 92 Übergangsvorschrift für die Laufbahnen

In der Rechtsverordnung nach § 27 Abs. 1 kann für die Dauer des Spannungs- oder
Verteidigungsfalles bestimmt werden, dass für die bei Eintritt des Spannungs- oder
Verteidigungsfalles vorhandenen Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit die Dienst-
zeit nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bis auf sechs Monate und die Dienstzeit
nach Nr. 2 Buchstabe b bis auf ein Jahr verkürzt wird.

§ 93 Verordnungsermächtigungen

(1) Die Bundesregierung erlässt die Rechtsverordnungen über
1. die Nebentätigkeit der Soldaten nach § 20 Abs. 7,
2. die Laufbahnen der Soldaten nach § 27 Absatz 1, die Beurteilungen der Solda-

ten nach § 27a Absatz 3 und die Referenzgruppen nach § 27b Absatz 3,
3. den Urlaub der Soldaten nach § 28 Abs. 4,
4. die Regelungen zur Elternzeit der Soldaten nach § 28 Abs. 7 Satz 2,
5. die Jubiläumszuwendungen nach § 30 Abs. 4,
6. die Regelungen zum Mutterschutz für Soldatinnen nach § 30 Abs. 5 Satz 2,
7. die Verlängerung der Dienstzeit von Soldaten auf Zeit nach § 54 Abs. 3 Nr. 1,
8. die Erstattung von Auslagen, Verdienstausfall und Vertretungskosten nach § 70

Abs. 1 Satz 6,
9. die Zuständigkeit und das Verfahren bei der Unabkömmlichstellung nach § 68

Abs. 2 Satz 3.
10. (weggefallen)
(2) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt die Rechtsverordnungen über
1. die Regelung des Vorgesetztenverhältnisses nach § 1 Absatz 3,
2. die Vorgaben zum Erscheinungsbild der Soldaten nach § 4 Absatz 4,
3. die Unteroffizierprüfungen und die Offizierprüfungen nach § 27 Absatz 7,
4. die Regelungen zur Ermöglichung einer unentgeltlichen Beförderung nach § 30

Absatz 6,
5. die Ausgestaltung der Teilzeitbeschäftigung nach § 30a,
6. die regelmäßige Arbeitszeit und die Maßnahmen zur Gewährleistung eines best-

möglichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei besonderen Tätigkeiten nach
§ 30c Absatz 5,

7. die Nichtanwendung des § 30c Absatz 1 bis 3 und 5 nach § 30c Absatz 6,
8. die Anhebung der höchstzulässigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-

zeit nach § 30d Absatz 1 Satz 1 und die Gewährleistung eines bestmöglichen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes nach § 30d Absatz 2,
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